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TL Tischler GmbH
Fenster • Türen • Rollläden

in Holz und Kunststoff

aus eigener 
Fertigung 

% 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39 
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Internet: www.tischler-koenigstein.de • E-Mail: Tischler-Koenigstein@t-online.de

Herrmann
Heizung & Sanitär

Heizungsinstallation • Sanitärinstallation
Heizungswartungen

Brennwerttechnik Gas/Öl
erneuerbare Energien • Solar

01814 Bad Schandau
Lindenallee 23
03 50 22 / 400 44
HS.Herrmann@t-online.de
www.hsherrmann.de



Nr. 19/20252 Amtsblatt Bad Schandau

Öffnungszeiten

Sonstige Informationen

Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser – Bad Schandau
Telefon: 035022 42433 oder 0172 3527547

Trinkwasserzweckverband Taubenbach
Bereitschaftsdienst Trinkwasser – Krippen
Telefon: 035021 68941 oder 0170 9042291

Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz
Trinkwasserversorgung
Markt 11, 01855 Sebnitz
Störungsrufnummer: 035023 51610

SachsenNetze
Service-Telefon: 0800 0320010 (kostenfrei)
E-Mail: service-netze@sachsenenergie.de
Internet: www.sachsen-netze.de

Die Störungsrufnummern lauten:
Gasstörung 0351 50178880
Stromstörung 0351 50178881

SachsenEnergieAG
Service-Telefon: 0800 6686868 (kostenfrei)
E-Mail: service-enso@sachsenenergie.de
Internet: www.sachsenenergie.de

Sprechzeiten der Stadtverwaltung, 
einschließlich Bürgeramt
Rathaus, Dresdner Str. 3
Montag 09:00 - 12:00 Uhr (außer 

Standesamt und Stadtkasse)
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 

13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 

13:30 - 16.00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Standesamt)
Tel.: 035022 501-0

Sprechzeiten des Ordnungsamtes
Dienstag 09:00 - 10:00 Uhr und 

16:00 - 18:00 Uhr
Bitte kontaktieren Sie die Mitarbei-
ter außerhalb dieser Zeiten per E-Mail  
(ordnungsamt@stadt-badschandau.de) 
oder telefonisch (035022 501-107 /-108). 
Nutzen Sie auch den Anrufbeantworter, 
Sie werden dann zurückgerufen.

Sprechzeiten der Schiedsstelle
Frau Sandra Hoyer ist die Friedensrich-
terin der Schiedstelle Bad Schandau.
Terminvereinbarungen sind telefonisch 
unter 035022 – 92092 oder per E-Mail 
(sandra.hoyer@friedensrichterin.de) 
möglich.

Bürgerpolizist
Polizeistandort Bad Schandau, Dresdner 
Str. 3 (im Rathaus) Tel.: 035022 501106
Mobiltel.: 0172 7962474

E-Mail: silvio.busch@polizei.sachsen.de
Polizeirevier Sebnitz, Tel.: 035971 850

Die Städtische Wohnungsgesellschaft 
Pirna mbH
telefonisch unter 03501 552-126

TouristService Bad Schandau
(EG Hotel Elbresidenz)
im September täglich� 09:00 - 20:00 Uhr
ab Oktober täglich� 09:00 - 18:00 Uhr
Tel.:� 035022 90050
E-Mail:� aktiv@bad-schandau.de
� info@bad-schandau.de

Historischer Personenaufzug
Simeptember täglich 09:00 - 20:00 Uhr
ab Oktober täglich 09:00 - 18:00 Uhr

Stadtbibliothek Bad Schandau
im Haus des Gastes, 1. Etage
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 - 12:00 und 

13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 13:00 -18:00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr
Tel.: 035022 90055

Ausstellung „CDFriedrich inspiriert“
digitales Kunsterlebnis im Haus des 
Gastes
täglich 10:00 - 17:00 Uhr

Museum Bad Schandau
Dienstag - Sonntag 14:00 - 17:00 Uhr

NationalparkZentrum
täglich 09:00 - 17:00 Uhr
Tel.: 035022 50240
E-Mail: nationalparkzentrum@lanu.de

Botanischer Garten
täglich 09:00 - 19:00 Uhr

RVSOE - Servicebüro imNationalpark-
bahnhof Bad Schandau
Montag - Freitag:
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag:
09:00 - 12:30 Uhr und 13:15 - 17:00 Uhr
Tel.:  03501 7111-930
E-Mail:  nationalparkbahnhof@rvsoe.de

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Schandau
Ev.-Luth. Pfarramt, Dampfschiffstr. 1

Kirchgemeindeverwaltung und 
Bestattungsanmeldung
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr
Mittwoch 15:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr

Friedhofsverwaltung
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Vorab bitte telefonisch oder per E-Mail 
einen Termin vereinbaren.
Tel.: 035022 42396
E-Mail: 
info@kirchgemeinde-bad-schandau.de
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Sonstige Informationen

Straßensperrung
Vom 06.10.2025 7:00 Uhr bis 11.10.2025 18:00 Uhr ist die 
B172 zwischen Rietzschgrund und Ortseingang Königstein 
voll gesperrt.

Grund sind Baumfällarbeiten mit Hubschraubereinsatz.
Die Umleitung erfolgt über die Ortslage Gohrisch.

Wir bitte um Verständnis!

Verkürzter Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für das Amtsblatt Nr. 20 (Erschei-
nung am 02.10.2025) ist bereits am 22.09.2025.

Bitte um Beachtung
Die Rückgabefrist der Pendlerparkkarten endet am 
30.11.2025. Bis dahin können diese noch in der Stadtverwal-
tung Bad Schandau abgeben werden.

Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
und der Gemeinden Rathmannsdorf,  

Reinhardtsdorf-Schöna

Das Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemein-
den Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna erscheint 2 x 
monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.

-	 Herausgeber, Verlag und Druck:
	 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den 

Steinenden 10,  Telefon: (03535) 4 89-0
	 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.
-	 Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
	 Der Bürgermeister der Stadt Bad Schandau, 
	 Thomas Kunack, 01814 Bad Schandau, Dresdner Straße 3
-	 Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und 
	 Anzeigenteil/Beilagen: 
	 LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Ge-

schäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
	 „www.wittich.de/agb/herzberg“

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den 
Verlag zu beziehen. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gel-
ten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unse-
re zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages 
für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schaden-
ersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Wahlwerbung 
und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließ-
lich die jeweilige Partei/politische oder um Stimmen 
werbende Gruppierung/der Auftraggeber verantwortlich.IM
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SCHAU REIN! 2026 – Jetzt als Unternehmen anmelden und Fachkräfte  
sowie Führungskräfte von morgen finden

Vom 9. bis zum 14. März 2026 sind Schülerinnen und Schüler wie-
der im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge unterwegs, 
gehen ihren Interessen oder Berufswünschen nach und können 
sich in Unternehmen, Institutionen oder Hochschullaboren aus-
probieren. Dort lernen sie Berufsbilder kennen, schnuppern in 
den Arbeitsalltag und kommen mit Mitarbeiterinnen, Mitarbei-
tern, Personalverantwortlichen und Auszubildenden oder Stu-
dierenden ins Gespräch.
Die Besetzung von Lehrstellen und frühzeitige Bindung von zu-
künftigen Hochschul-Absolventinnen und Absolventen ist eine 
große Herausforderung in Unternehmen und Institutionen.
„Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Ver-
anstaltungen zu planen und kostenlos auf der Plattform  
www.schau-rein-sachsen.de zu veröffentlichen. Auch in diesem 

Jahr wird es neben Präsenzveranstaltungen die Möglichkeit ge-
ben, digitale Angebote zu unterbreiten. Nutzen Sie jetzt Ihre 
Chance“, wirbt Landrat Michael Geisler die Unternehmerschaft 
des Landkreises zur Teilnahme an der Aktionswoche.
Ab 12. Januar 2026 können Jugendliche die SCHAU REIN! - An-
gebote buchen und sich ihre kostenlose SCHAU REIN! - Fahrkarte 
sichern.
Veranstaltungen, die bis zum 3. November 2025 auf der Platt-
form eingetragen sind, werden zusätzlich im SCHAU REIN! -  
Magazin publiziert. Die Broschüre informiert über Berufliche 
Orientierung und wird im Januar 2026 direkt an alle Schülerin-
nen und Schüler in den Schulen ausgegeben.
SCHAU REIN! ist Sachsens größte Initiative zur Beruflichen 
Orientierung und jährt sich im kommenden Jahr bereits zum  
20. Mal. Eine Woche lang verlassen Jugendliche ab der Klassen-
stufe 7 die Schulbank und haben die Möglichkeit Unternehmen 
von innen kennenzulernen.

SCHAU REIN! ist ein Projekt im Auftrag des 
Freistaates Sachsen und wird unterstützt 
von der Bundesagentur für Arbeit, Regio-
naldirektion Sachsen, den sächsischen Handwerkkammern so-
wie den sächsischen Industrie- und Handelskammern.

Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Sebastian Salomo
Telefon: 03501 515-1514
E-Mail: sebastian.salomo@landratsamt-pirna.de

Kostenlose Antragstellung und Beratung  
in allen Angelegenheiten der Deutschen 

Rentenversicherung  
(BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)

Nächster Termin: Montag, 29.09.2025 von 09:00 bis 14:00 Uhr
im Rathaus, 2. Etage, Ratssaal
Voranmeldung unter der Telefonnummer 035022 501-125
erforderlich.
Jeanine Bochat, gewählte ehrenamtliche Versichertenberaterin 
der dt. Rentenversicherung, nimmt Anträge für Renten (Alters-
renten, Renten wegen Erwerbsminderung, Weitergewährungs-
anträge, Hinterbliebenenrenten) entgegen und berät Sie dazu.
Weitere Termine sind in Krippen am Wochenende möglich. 
Anmeldung dafür unter 0177 4000842 (AB) oder per E-Mail: 
versichertenberaterin@bochat.eu

Anzeige(n)

Wann erscheint die nächste 
Ausgabe? Scan mich!

Ihr Amtsblatt Bad Schandau

Einkellerungskartoffeln
  - Direkt vom Erzeuger -
Bauernhof Fröde
Schulgasse 3 Tel. 035971/55824
01848 Ulbersdorf        0172/7964796

Di. & Do. 14.00 - 18.00 Uhr
Sa.           9.00 - 12.00 Uhr

ab dem 20.10. normale 
Öffnungszeiten

Do. 13.00 - 18.00 Uhr 
Sa.   9.00 - 12.00 Uhr
oder nach Absprache

Rund um die Uhr: 
Verkaufshäus‘l mit 
gesamten Sortiment

Laura
• vorwiegend festkochend
• rotschalig

Finka
• vorwiegend festkochend

Vieneta
• vorwiegend festkochend

Karelia
• mehlig kochend

Afra
• mehlig kochend

Futterkartoffeln
• lose und gesackt

Verkauf vom 
25.09. bis 18.10.
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Termine für die mobile Beratung der Diakonie Pirna
Ein mobiles Beratungsbüro (Kleinbus) als Anlaufstelle für Men-
schen mit persönlichen, wirtschaftlichen und/oder sozialen 
Problemen.

Wir bieten:
• Persönliche Gespräche und Beratung,
• Hilfestellung und Unterstützung bei der Durchsetzung von 

Ansprüchen,
• Vermittlung konkreter Hilfen.
Das Beratungsangebot ist kostenfrei und unterliegt der Schwei-
gepflicht.
Kommen Sie gerne zu den bekannt gegebenen Sprechzeiten vorbei:
Bad Schandau (Marktplatz)
donnerstags von 14 – 16 Uhr: 25.09. + 09.10.2025

Individuelle Termine und Hausbesuche sind möglich und können 
unter folgender Telefonnummer vereinbart werden: 0163 – 393 
8320 oder per E-Mail: mobile.beratung@diakonie-pirna.de.

Familienerholung 2025
Auch im Jahr 2025 gibt es vom Freistaat Sachen wieder die fi-
nanzielle Förderung für Familienurlaubsfahrten. Damit sollen 
Familien mit wenig Einkommen unterstützt werden.

Zu den Voraussetzungen gehört z. B., dass es sich um mindestens 
7 Tage zusammenhängenden Urlaub in Deutschland handelt. Die 
Einkommensgrenzen werden nach der Personenzahl festgelegt. 
Bei der Unterkunft ist eine Rechnungslegung nötig. Erst nach 
dem Urlaub wird der Zuschuss ausgezahlt. Die Förderung muss 
rechtzeitig vor Reiseantritt schriftlich beantragt werden. Wir 
helfen Ihnen gerne bei der Antragstellung.

Diese Maßnahme wird gefördert vom Land-
kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Sprechzeiten

Sprechzeiten und Sitzungstermine

Sprechstunde des Bürgermeisters, Herrn Kunack
Dienstag, den 30.09.2025, 16:30 – 18:00 Uhr
im Rathaus Bad Schandau, Zi. 25
Bitte melden Sie sich zur Sprechstunde an. Weitere Termine kön-
nen auch außerhalb der Sprechzeit unter Tel.: 035022 501-125 
vereinbart werden.

Sitzung des Ortschaftsrates Bad Schandau
in Kopprasch ś Bierstüb´l
Montag, den 29.09.2025, 19:00 Uhr

Sprechstunde des Ortschaftsrates Krippen
im Feuerwehrgerätehaus, Fr.-Gottlob-Keller-Str. 54
Dienstag, den 14.10.2025, 18:30 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 09.10.2025, 18:30 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im Gemeindesaal ehem. Schule
Mittwoch, den 05.11.2025, 19:00 Uhr

Sitzung und Sprechstunde des Ortschaftsrates Schmilka
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 09.10.2025, 19:00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im Erbgericht Porschdorf, Hauptstraße 31
Dienstag, den 23.09.2025, 19:00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im Feuerwehrgerätehaus, Talstr. 13 b
Donnerstag, den 16.10.2025, 19:00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Waltersdorf
im Feuerwehrgerätehaus, Liliensteinstr. 39 b
Dienstag, den 14.10.2025, 18:30 Uhr

Sprechstunde Ortsvorsteher Waltersdorf
im Feuerwehrgerätehaus, Liliensteinstr. 39 b
Dienstag, den 14.10.2025, 17:00 – 18:30 Uhr

Die nächste Sitzung des Stadtrates
findet am Mittwoch, dem 15.10.2025, 19:00 Uhr, statt.

Die nächste Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses
findet am Dienstag, dem 28.10.2025, 19:00 Uhr, statt.

Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses
findet am Montag, dem 29.09.2025, 19:00 Uhr, statt.

Die Tagesordnung und den Tagungsort entnehmen Sie bitte den 
Plakataushängen an den Bekanntmachungstafeln oder im Inter-
net unter www.badschandau.de oder unter 
https://ris-bad-schandau.zv-kisa.de.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die aktuellen Aus-
hänge.
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„… (5) Die betroffene Person hat das Recht, der Übermittlung 
ihrer Daten nach den Absätzen 1 bis 3 zu widersprechen…“
„… (6) Eine Erteilung von Auskünften nach den Absätzen 1 bis 3 
unterbleibt, wenn eine Auskunftssperre nach § 51 vorliegt. Eine 
Auskunft nach Absatz 3 darf außerdem nicht erteilt werden, 
wenn ein bedingter Sperrvermerk nach § 52 eingetragen ist….“ 
(siehe Gesetzesauszug unten)
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde des Hauptwohnsit-
zes einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Stadtverwaltung Bad Schandau - Bürgeramt
01814 Bad Schandau, Dresdner Str. 3, Erdgeschoss

Sprechstunden:
Mo. 09:00 – 12:00
Di. 09:00 – 12:00 und 13:30 – 18:00 Uhr
Do. 09:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr
Fr. 09:00 – 12:00

„… § 51 Auskunftssperren
(1) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass 
der betroffenen oder einer anderen Person durch eine Meldere-
gisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen 
kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen 
eine Auskunftssperre im Melderegister einzutragen….“
„… § 52 Bedingter Sperrvermerk
(1) Die Meldebehörde richtet einen bedingten Sperrvermerk für 
Personen ein, die nach Kenntnis der Meldebehörde wohnhaft ge-
meldet sind in...
3. Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtun-
gen, die der Betreuung pflegebedürftiger
oder behinderter Menschen oder der Heimerziehung dienen,
….“

Bad Schandau, den 19. September 2025

Bürgeramt der Stadtverwaltung Bad Schandau

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Sitzung des Haupt- und Sozialausschuss 

vom 02.09.2025
Beschluss-Nr.: 2025/BSch/0045
Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben zum Kauf  
eines Parkscheinautomaten
Der Hauptausschuss genehmigt in seiner Zuständigkeit die  
außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 7.000 € für den Kauf 
eines Parkscheinautomaten. Die Deckung erfolgt über geplante, 
aber nicht benötigte Mittel zur Körperschaftssteuer im Bereich 
des BgA Parkplätze.

Bad Schandau, den 02.09.2025

T. Kunack
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung -  
Widerspruchsrecht der Weitergabe bzw.  

Veröffentlichung von Daten
Auszüge aus dem Bundesmeldegesetz (BMG)
vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084, 2014 S. 1738, 2014 S. 1738)
„… § 50 Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen“
(1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Daten...“ (Vor- und Familiennamen, Doktorgrade 
und Anschrift) „...von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, 
soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestim-
mend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu ver-
nichten.
(2) Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Ein-
wohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift sowie
5. Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum.
(3) Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad und
4. derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden….“

Neue Parkmöglichkeit in Krippen
Hinter dem Vereinshaus in Krippen wurde eine neue Parkmög-
lichkeit geschaffen. Wir möchten den Krippner Einwohnerin-
nen und Einwohnern die Möglichkeit bieten, dort für sich oder 
ihre Gäste Stellflächen anzumieten. Der monatliche Mietpreis 
beläuft sich auf 25 €.

Interessenten melden sich bitte im Rathaus im Bereich Lie-
genschaften:
liegenschaften@stadt-badschandau.de 

oder unter
Stadtverwaltung Bad Schandau
SG Liegenschaftsverwaltung
Dresdner Str. 3
01814 Bad Schandau

Ihre Stadtverwaltung
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Flanieren, Schlemmen, Staunen – Bad 
Schandau erlebt den SommerNachtsBummel
Ein Nachmittag voller Musik, Kultur und regionaler Highlights

Bunte Klänge, feine Leckereien und besondere Fundstücke – 
beim 1. Bad Schandauer SommerNachtsBummel am 30. August 
war für jeden etwas dabei. Trotz eines kurzen Regenschauers am 
Nachmittag ließen sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
die Stimmung nicht verderben und schlenderten anschließend 
durch die Straßen der Stadt.
Für musikalische Abwechslung war gesorgt: Verschiedene Live-
Bands, Singer-Songwriter und DJs sorgten an unterschiedlichen 
Orten in der Stadt für sommerliche Klänge und eine besondere 
Atmosphäre.
Neben der Musik lockten regionale Produkte und handgemachte 
Schätze beim Markttreiben auf dem Marktplatz sowie in zahlreichen 
Geschäften der Stadt. Von Keramik, Holzarbeiten und Schmuck über 
Naturseifen und Honig bis hin zu Kindersachen und selbstgenähten 
Steckenpferden – hier konnte jeder das ein oder andere Lieblings-
stück entdecken. Auch kulinarisch gab es einiges zu genießen, von 
Sommerdrinks über Flammkuchen bis zu Aperol & Co.
Der 1. Bad Schandauer SommerNachtsBummel hat gezeigt, wie 
viel Flair, Kultur und Lebensfreude in der Stadt stecken. Eine 
Veranstaltung, die sicherlich Lust auf Wiederholung macht!

Freie Wohn- und Gewerberäume  
im kommunalen Bestand

in Bad Schandau

- Wohnungen -
Marktplatz 12
Sanierte 3-Raum-Wohnung
1. OG, ca. 77,59 m²
Mietbeginn ab 01.10.2025

- Gewerberäume -
Bergmannstraße 5
EG, ca. 55 m²
Bahnhof 5, Natursalzoase
EG, ca. 104,65 m²

Nähere Informationen erhalten Sie in der Städtischen Woh-
nungsgesellschaft Pirna mbH, Telefon 03501 552126 oder unter 
www.wg-pirna.de.

Botanischer Garten Bad Schandau  
mit neuem Leiter

Gundula Strohbach (2. v. r., Leiterin der Bad Schandauer Kur- und 
Tourismus GmbH) überreicht als Eigentümervertreterin symbo-
lisch den Schlüssel zum Botanischen Garten an Sebastian Scholze. 
� Foto: Arbeitskreis Botanischer Garten Bad Schandau

Am 1. September 2025 war der offizielle Dienstantritt von Sebasti-
an Scholze, dem neuen gärtnerischen Leiter des Botanischen Gar-
tens Bad Schandau. Der 53-jährige Pflanzenkenner folgt auf Lutz 
Flöter und ist mit der Anlage bereits seit 25 Jahren als Mitglied 
des Arbeitskreises eng verbunden. Sein vorheriger Arbeitgeber – 
wo Sebastian Scholze mit umsichtigem Können viele Jahre lang 
die gärtnerische Ausgestaltung der Innen- und Außenanlagen des 
Mariba-Freizeitbades in Neustadt verrichtete – ließ den Fachmann 
nur äußerst ungern ziehen. Gleich am ersten Arbeitstag in Bad 
Schandau führte Sebastian Scholze im Rahmen einer Tagung rund 
15 Fachleute aus nichtuniversitären botanischen Gärten Sachsens 
durch seine neue Wirkungsstätte. Von den Teilnehmern gab es 
daraufhin viel Anerkennung für die landeskulturelle Bedeutung, 
für die Schönheit und den botanischen Seltenheitswert des Bad 
Schandauer Gartens. Die traditionsreiche Anlage aus dem Jahre 
1902 wird nun von Sebastian Scholze gärtnerisch fortgeführt. 
Dazu viel Glück und immer einen grünen Daumen!

Armin Zenker
NLPFV Sächsische Schweiz

Anzeige(n)

• Meissner Porzellan • Altgold
• Gold & Silberschmuck • Münzen

 • Orden • Abzeichen

A N K A U F
zu Höchstpreisen und 

gegen sofortige Barzahlung

TEL: 03501-5855245
- Antiquitäten Tischer -

Breite Straße 5 • 01796 Pirna
Öffnungszeiten: 

Di. - Fr. 10 bis 16 Uhr
Sa. 10 bis 13 Uhr u. n. VB

www.antiquitaeten-tischer.com

Verm. ab sofort 2-R.-
Whg. im DG, ca. 59 m² in 
MFH bei B. Schandau i. ländl. 
Raum, kompl. neue Fenster, 
Fubo: Laminat, Tageslichtbad 
saniert m. Du.

Tel.: 035022 / 40533, 
Mobil: 0172 / 351 34 72

Verm. ab 12/25 1-R.-Whg. 

im EG, ca. 42 m² in MFH b.  

Bad Schandau in ländl. Raum, 

Wo-Kü., SR, Bad mit Du.

Tel.: 035022 / 40533, 

Mobil: 0172 / 351 34 72
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Eine Schifffahrt, die ist lustig, eine  
Schifffahrt, die ist schön …

Unter diesem Motto haben wir uns, die Senioren der Volkssolida-
rität Bad Schandau, am 09.09.25 um 8.00 Uhr getroffen.
Auf ging es erstmal mit dem Sonderbus nach Pirna zum Schiffs-
anleger „Frenzelschiff“.
An dem mit einem kleinen Frühstück gedeckten Tisch nahmen 
alle Platz. Und los ging es. Das Wetter war wunderschön und 
wir fuhren auf unserer schönen Elbe stromaufwärts über Ober-
vogelgesang, Wehlen, Rathen, Königstein nach Bad Schandau. 
Die tollen Felsformationen entlang der Route sind immer wieder 
eine Augenweide.
Für eine schöne musikalische Unterhaltung sorgte unser Musi-
kus Peter Hering mit dem Akkordeon. Mit schönen Gesprächen 
untereinander verging die Zeit wie im Flug.
Ganz herzlich möchte ich mich im Namen der Teilnehmer bei un-
serem Sponsor Frank Hausdorf, dem Leiter der Kirnitzschtalkli-
nik, bedanken.
Es war ein schöner Tag.

Ingeborg Fröhlich
Volkssolidarität Bad Schandau

Tätigsein - Geselligkeit - Fürsorge

Oktober 2025

Montag, 6. Oktober
14.00 Uhr Singen in Kopprasch ś Bierstüb´l
Dienstag, 14. Oktober

Wandern der Berggeister
9.05 Uhr Bus ab Bahnhof - Fahrt nach Königstein/ Festung 

- Laufen zum Parkhaus - Bimmelbahnfahrt zur 
Festung - Patrolienweg um die Festung

Mittwoch, 1. + 15. Oktober
13.00 -
16.00 Uhr

Spielenachmittag in Kopprasch ś Bierstüb´l

Donnerstag, 9. + 23. Oktober
14.00 -
16.00 Uhr

Kegeln auf der Bahn in Bad Schandau

sowie
Donnerstag, 2. Oktober
13.30 Uhr Tanzen im Haus des Gastes

Wir wünschen viel Spaß und Unterhaltung.

Ab in den Chor!

Liederkranz Bad Schandau lädt Neueinsteiger zur Probe ein

Der Bad Schandauer Chor 
Liederkranz 1993 lädt am 
25. September von 19.45 bis 
21.15 Uhr im Rahmen der 
bundesweit stattfindenden 
„Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu ei-
ner Schnupperprobe ein.
Vom 22. bis zum 28. September 2025 öffnen Chöre und Voka-
lensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen 
zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen 
und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert 
musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch der Neue Chor Lieder-
kranz 1993 Bad Schandau gehört zu den Ensembles, die in Bad 
Schandau an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen.
„Sprich, und du bist mein Mitmensch! Singe und wir sind Brü-
der und Schwestern!“. Dieses Zitat des deutschen Schriftstel-
lers Theodor Gottlieb von Hippel charakterisiert unseren Chor 
vielleicht am ehesten. Denn, indem wir neue Leute zu uns ein-
laden und Ihnen Einblick in unsere Probenarbeit geben, geben 
wir Ihnen auch Einblick in unsere Gemeinschaft und möchten 
Sie ermuntern, Teil davon zu werden. Dabei ist uns besonders 
wichtig, dass alle willkommen sind. Egal, welchen Alters, wel-
cher Stimmlage. Dabei ist es nicht wichtig, ob man Erfahrung 
im Chorgesang mitbringt oder Anfänger ist. Lust und Freude am 
Gesang – nur das ist wichtig.
Alle Interessierten können sich auf eine abwechslungsreiche 
Schnupperprobe freuen, denn wir proben für ein Benefizkonzert 
in Straupitz/Spreewald und langsam werden die Weihnachtsno-
ten ausgepackt.
Wir möchten aber nicht nur in der Probe zeigen, wie wir uns 
Liedgut erarbeiten, sondern möchten mit den Interessierten ge-
meinsam singen – vielleicht schon bekannte Adventslieder, die 
uns seit unserer Kindheit und darüber hinaus begleiten.
Der Liederkranz Bad Schandau ist ein gemischter Chor mit 28 
Sängerinnen und Sängern, die seit 2019 unter der künstleri-
schen Leitung von Herrn Michael Zumpe stehen. Die musika-
lischen Darbietungen sind vorwiegend a-capella. Die tradi-
tionellen Frühjahrs- und Weihnachtskonzerte werden unter 
Mitwirkung von Gastensembles ausgestaltet.
Die offene Probe im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ fin-
det am Donnerstag, dem 25. September 2025, um 19.45 Uhr 
im Vereinsraum Schifferverein Fortuna Postelwitz, Elbufer 99 in 
Bad Schandau-Postelwitz statt. Für weitere Informationen und 
bei Fragen können sich Interessierte auch gerne direkt an Frau 
Regina Zimmermann wenden.

Choranschrift:
Neuer Chor Liederkranz 1993 Bad Schandau u.U. e.V.
c/o Regina Zimmermann
Sebnitzer Straße 10
01814 Bad Schandau

Die „Woche der offenen Chöre“ wird im Rahmen des Förder-
programms „Kultur in ländlichen Räumen“ durchgeführt, ge-
fördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bun-
destages.

Anzeige(n)

* Garten- und  
Landschaftsbau
* Wegebau und  

Reparaturen
* Pflasterarbeiten

* Frostschutz
* Splitt * Sand * Kies

* Erde-Kompost
* Feuerholz

Anlieferung schnell 
und zuverlässig auch 

in Kleinstmengen
Haus – Hof – Gartenmarkt

Mo. - Fr. 8 - 17 Uhr · Sa. 9 - 12 Uhr 

Hauptstraße 105 · 01848 Ehrenberg 
Tel. 03 59 75 / 81 252 · www.landservice-ehrenberg.de

Wir laden ein zum 22. Kartoffelfest 
mit Herbst- und Trödelmarkt 

am Sa., 27.09.2025, ab 10 Uhr in Ehrenberg. 
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se. Tickets gibt es im Parkhotel Bad Schandau an der Rezeption. 
Bestellungen und Informationen sind telefonisch unter 035022 
520 oder per E-Mail an parkhotel@pura-hotels.de möglich.
Das Konzert wird von der Stadt Bad Schandau in Zusammenar-
beit mit der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur 
und Zivilisation und dem Parkhotel Bad Schandau veranstaltet. 
Unterstützt wird es von der Volkssolidarität Kreisverband Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge e. V. sowie der Lebenshilfe Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
„Musik am Nachmittag“ steht nicht nur für musikalische Quali-
tät, sondern auch für Gemeinschaft und generationsübergrei-
fendes Erleben – ein kultureller Höhepunkt für Bürgerinnen, 
Bürger und Gäste der Stadt.

Lichte Landschaften –  
Momente zu Innehalten

� Foto: Britta Prema Hirschburger

Neue Foto-Ausstellung eröffnet in der Villa Sendig im Parkho-
tel Bad Schandau
„Innehalten und Auftanken. Einen Ort immer wieder neu er-
fahren. Das macht für mich die Faszination der Fotografie aus. 
Die Bilder dieser Ausstellung sind eine Einladung zu verweilen 
und sich vom Zauber berühren zu lassen.“, so beschreibt Britta 
Prema Hirschburger selbst ihre Inspiration zur Ausstellung. Es 
ist gleichzeitig eine Einladung an Besucher und Bewohner Bad 
Schandaus und der Sächsisch-Böhmischen Schweiz die neue 
Ausstellung im Parkhotel selbst zu entdecken.

Frische Perspektiven
Zur Eröffnung am 9. September konnten sich bereits zahlreiche 
Besucher einen Eindruck verschaffen und eine Landschaft, die 
wir alle zu kennen glauben, doch ganz neu entdecken.
Es war ein rundum gelungener Auftakt. Großer Dank geht an alle, 
die die Ausstellungseröffnung so besonders gemacht haben:
•	 Britta Prema Hirschburger für die Einblicke zur Entstehung 

Ihrer berührenden Fotomotive
•	 Ulrike Scheffler, langjährige Geschäftsführerin des Neuen 

Sächsischen Kunstvereins für die inspirierende Vorstellung 
der Künstlerin und ihrer Fotokunst

•	 Antje Münch für die Begleitung der Klangschalen und an die 
zahlreichen Gäste und angeregten Gespräche über Neuent-
deckungen.

Britta Prema lebt nahe Dresden-Pillnitz. Seit vielen Jahren 
ist sie schon als Fotografin mit der Kamera unterwegs und als 
PremArt-Fotografie mit Herz und Seele inzwischen gut bekannt. 
Ihre erste Fotoausstellung fand 2020 in Berlin statt, ihre Werke 
erscheinen in Broschüren des Tourismusverbandes und gewan-
nen Preise bei Fotowettbewerben.

Gesundes zum Löffeln
Kneipp-Verein Bad Schandau und Umgebung e.V.
im Kneipp Bund e.V. Bad Wörishofen

Unser Ziel: Gesunde Menschen

… heißt das Thema unserer nächsten Ver-
anstaltung. Doch bevor die Suppe im Topf 
dampft, wollen wir die gesundheitsför-
dernden Eigenschaften von Kartoffeln, 
Kraut & Co. genauer betrachten. Gemüse 

ist seit Generationen nicht nur Nahrung sondern auch Heilmit-
tel. Es wurde und wird z. B. für Auflagen und Wickel verwendet, 
um leichte Schmerzen oder Erkältungssymptome zu lindern.

Wir treffen uns am 16. Oktober 2025 um 17 Uhr in den Räumen 
des Kneipp-Vereins in Bad Schandau, Markt 4.
Der Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro und ein Gemüse.
Anmeldungen bitte bis 10.10.2025 an CBiener@t-online.de

Sonstiges

Musik am Nachmittag –  
Barocke Klänge im Parkhotel

„Im Glanz des Sonnenkönigs“ I 21. September 2025

Wenn im Parkhotel Bad Schandau wieder die ersten Töne von 
Händel, Telemann oder Bach erklingen, dann ist es Zeit für 
„Musik am Nachmittag“. Am Sonntag, 21. September 2025, 
lädt die Stadt Bad Schandau zu einem Konzert voller barocker 
Lebensfreude und musikalischem Glanz. Ab 14:00 Uhr dürfen 
sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches 
Programm freuen.
Aufgeführt werden Werke großer Meister wie Lully, Händel, 
Corelli, Telemann und Bach. Das Ensemble mit Nicolle Cassel 
(Sopran), Anton Haupt (Bariton), Rafael Regilio (Violine), Phil-
lip Hagemann (Violoncello) und René Speer (Klavier) entführt 
das Publikum in die prachtvolle Welt des Barock. Humorvolle 
und zugleich elegante Interpretationen lassen den Nachmittag 
zu einer musikalischen Reise werden – so farbenreich wie die 
Hallen von Versailles.

Die Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ hat in Bad Schandau 
bereits eine lange Tradition. Seit 1998 finden die Veranstaltun-
gen zweimal im Jahr statt – jeweils im März und im September. 
Sie verbinden klassische Musik mit einer entspannten Kaffee-
haus-Atmosphäre und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 
Auch diesmal wird für das leibliche Wohl gesorgt: Kaffee, Ku-
chen und Getränke stehen bereit und laden zum Genießen ein.
Der Eintritt kostet 17 € im Vorverkauf und 20 € an der Tageskas-
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Ein lohnender Abstecher
Die Fotografin aus Dresden zeigt nun in der wunderschönen Vil-
la Sendig, faszinierende Landschaftsaufnahmen im Wandel der 
Tages- und Jahreszeiten.
Die Ausstellung ist ein unterhaltsamer, kurzweiliger Zwischen-
stopp - ob bei einem Bummel entlang der Elbpromenade, als 
Tour-Pause auf dem Elberadweg oder beim Spaziergang zum 
historischen Personenaufzug. Am besten vorbeischauen und die 
Bilder auf sich wirken lassen.
Lichte Landschaften – Momente zum Innehalten: Jetzt täglich 
10 - 17 Uhr in der Villa Sendig des Parkhotels. Eintritt frei. Ru-
dolf-Sendig-Straße 12 | gegenüber vom historischen Personen-
aufzug von Bad Schandau, Tel. 035022 -520.

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes
Hohnsteiner Str. 13
01814 Rathmannsdorf
Telefon: 035022 42529
Fax: 035022 41580
E-Mail: info@rathmannsdorf.de

Öffnungszeiten im Gemeindeamt
Montag 9:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 15:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 16:00 Uhr
Freitag geschlossen

Besuchen Sie uns gern im Internet: www.rathmannsdorf.de

Uwe Thiele
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung 
des Gemeinderates Rathmannsdorf vom 

12.08.2025
Beschluss Nr. 2025/RTM/010
Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung
Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sonder-
nutzung und über die Erhebung von Gebühren für Sondernut-
zungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der
Gemeinde Rathmannsdorf
vom 12.08.2025
Aufgrund des § 4 der gemäß § 4 der Sächsischen Gemeindeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, den §§ 18 
und 22 des Sächsischen Straßengesetzes vom
21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020  
S. 29) geändert worden ist und dem § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden 
ist hat der Gemeinderat der Gemeinde Rathmannsdorf mit Zu-
stimmung der für die Ortsdurchfahrt(en) zuständigen höheren 
Straßenbaubehörde und der Rechtsaufsichtbehörde in seiner 
Sitzung am 12. August 2025 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen einschließlich öf-
fentlicher Wege und Plätze sowie für Ortsdurchfahrten von Bun-
des-, Staats- und Kreisstraßen im Gebiet der Gemeinde Rath-
mannsdorf
(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der 
Luftraum über dem Straßenkörper, das Zubehör und die Neben-
anlagen, entsprechend § 2 Abs. 2 SächsStrG und § 1 Abs. 4 FStrG.

§ 2
Besondere Benutzung, Erlaubnispflicht

(1) Die Benutzung der im § 1 bezeichneten Straßen über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf, soweit in die-
ser Satzung nichts anderes bestimmt ist, der Erlaubnis der Ge-
meinde Rathmannsdorf, erteilt durch die erfüllende Stadt Bad 
Schandau. Die Benutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung 
und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zulässig. Darü-
ber hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen anderer 
erforderlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und / oder Bestim-
mungen ausgeübt werden.
(2) Sofern die Gemeinde Rathmannsdorf nicht selbst Baulast-
träger der zur Nutzung vorgesehenen Flächen ist, muss sie vor 
Erteilung der Erlaubnis die Zustimmung der jeweiligen Straßen-
baubehörde (LASuV oder Landratsamt) einholen.
(3) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder Änderung der 
Sondernutzung.
(4) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße rich-
tet sich nach bürgerlichem Recht, wenn die Benutzung den Ge-
meingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vorübergehende 
Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer 
Betracht bleibt (§ 23 Abs. 1 SächsStrG und § 8 Abs. 10 FStrG).

§ 3
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen

(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind insbesondere
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(1) Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach anderen Vor-
schriften wird durch die Sondernutzungserlaubnis nicht be-
rührt.
(2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den Er-
laubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, welchem die 
Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Überlas-
sung an Dritte noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht 
Erlaubnisnehmer sind, ist gestattet.

§ 6
Erlaubnisversagung

(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, wenn durch die 
Sondernutzung oder die Häufung von Sondernutzungen eine 
nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leich-
tigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch Erteilung 
von Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen werden 
kann.
(2) Das Anbringen von Werbeanlagen oder anderen baulichen 
Anlagen an Brücken oder Stützmauern sowie deren Geländern 
von Bundes-, Staats- oder Kreisstraßen wird nicht zugestimmt.
(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen des 
Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs oder des Schutzes des öffentlichen Verkehrs-
grundes oder anderer rechtlich geschützter Interessen, der Vor-
rang gegenüber der Sondernutzung gebührt.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch 

die Inanspruchnahme privater Grundstücke erreicht werden 
kann;

2. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer Beein-
trächtigung des Gemeingebrauchs erfolgen kann;

3. die Straße oder ihre Ausstattung durch die Art der Sonder-
nutzung und / oder deren Folgen beschädigt werden kann 
und der Erlaubnisnehmer nicht hinreichend Gewähr bietet, 
dass die Beschädigung auf seine Kosten unverzüglich wie-
der behoben wird;

4. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung andere 
Personen gefährdet oder in unzumutbarer Weise belästigt 
werden können oder eine Beeinträchtigung vorhandener 
ortsgebundener gewerblicher Nutzung zu befürchten ist.

(4) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt werden, 
wenn derjenige, welcher eine Erlaubnis nach § 4 beantragt hat, 
Gebührenschuldner für zurückliegende und beendete Sonder-
nutzungen ist oder den Nachweis über die Einzahlung eines Ver-
waltungskostenvorschusses nicht innerhalb eines Monates nach 
Antragstellung vorweist.

§ 7
Pflichten des Erlaubnisnehmers

(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu 
unterhalten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung, den anerkannten Regeln der Technik sowie der Ver-
kehrssicherheit genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der 
Zustimmung der Straßenbaubehörde.
(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang zu 
allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu ge-
währleisten. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, 
Kabel-, Heizungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten.
Soweit Arbeiten an der Straße erforderlich sind, sind diese so 
vorzunehmen, dass nachhaltige Schäden am Straßenkörper und 
an den Anlagen, insbesondere an den Wasserablaufrinnen und 
den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer 
Lage vermieden wird. Die erfüllende Stadt Bad Schandau ist spä-
testens 14 Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benach-
richtigen.

1. das Aufstellen von Stühlen und Tischen auf dem Gehweg 
vor Gaststätten sowie dekoratives oder abgrenzendes Zu-
behör von Imbissständen, Zelten und ähnlichen Anlagen 
zum Zwecke des Verkaufs von Waren oder Speisen;

2. in den Straßenraum mehr als nur geringfügig hineinra-
gende Teile baulicher Anlagen, wie insbesondere Sonnen-
schutzdächer (Markisen), Vordächer und Verblendmauern;

3. das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen, Gerüsten, 
Schuttrutschen, das Abstellen von Arbeitswagen, Bauma-
schinen und -geräten, die Lagerung von Baustoffen, Bau-
schutt oder sonstigen Gegenständen;

4. die vorübergehende Herstellung von Gehwegüberfahrten 
oder anderen Grundstückszufahrten mit mehr als 5 m Brei-
te bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten);

5. das Verteilen von Werbeschriften von Tischen oder Ständen 
sowie die Werbung durch Personen, die Plakate oder ähn-
liche Ankündigungsmittel zu Werbezwecken umhertragen;

6. das Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern zum Zweck 
der Vermietung oder des Verkaufs;

7. das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung von 
Fahrradabstellanlagen;

8. das Aufstellen von Warenauslagen und Warenständern;
9. das Aufstellen von Gefäßen und Containern zur Aufnahme 

von Hausmüll oder Wertstoffen;
10. die gegenständliche Inanspruchnahme des Luftraumes bis 

zu einer Höhe von 5 m oberhalb der Fahrbahn und einer 
Höhe bis zu 4 m oberhalb der übrigen Verkehrsfläche;

11. das Halten und Parken von Fahrzeugen zum Zwecke des 
Verkaufs von im Fahrzeug mitgeführten Waren (rollende 
Läden) sowie ambulanter Handel;

12. die Werbung für politische Parteien, Organisationen, Wäh-
lervereinigungen soweit sie mit Plakaten, Ständen oder 
ähnlichen sperrigen Anlagen durchgeführt wird;

13. das Aufstellen und Anbringen von Plakaten und Werbeträ-
gern;

14. musizieren im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Drehorgel).

§ 4
Erlaubnisantrag

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. 
Dieser ist in der Regel schriftlich mindestens 4 Wochen vor der 
beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben von 
Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der erfüllen-
den Stadtverwaltung Bad Schandau zu stellen. Die Stadtverwal-
tung Bad Schandau kann Erläuterungen durch Zeichnung, text-
liche Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen.
(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefähr-
dung des Verkehrs oder eine Beschädigung der Straße oder der 
Gefahren einer solchen Beschädigung verbunden, so muss der 
Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfor-
dernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des 
Schutzes der Straße Rechnung getragen wird.
(3) Anträge über den Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen 
oder Ausnahmegenehmigungen sind zeitgleich beim Landrat-
samt Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Schloß-
hof2/4 in 01796 Pirna als der Straßenverkehrsbehörde bzw. bei 
Gemeindestraßen der Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung 
Sebnitz, Kirchstraße 5 in 01855 Sebnitz zu stellen.

§ 5
Erlaubniserteilung

Die Erteilung einer Erlaubnis steht im pflichtmäßigen Ermessen der 
Gemeinde Rathmannsdorf – ausgeführt durch die erfüllende Stadt 
Bad Schandau. Sie wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Die Er-
laubnis kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
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3. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Bauma-
terialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen und Parkstreifen 
am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die Verkehrsteilnehmer 
hierdurch nicht gefährdet werden;

4. das Aufstellen von Hausmüll- und Reststoffbehältern auf 
Gehwegen und Parkstreifen für den Zeitpunkt der regelmä-
ßigen Entleerung, jedoch nur einen Tag vor und einen Tag 
nach der Entleerung;

5. behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der Ver-
kauf von Losen für behördlich genehmigte Lotterien auf 
Gehwegen, in Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigten 
Bereichen.

(2) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, 
Genehmigungen oder Bewilligungen bleiben unberührt.
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Abs. 1 können einge-
schränkt oder untersagt werden, wenn die Belange des Straßen-
baus oder der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs dies erfor-
dern.

§ 10
Hinweis auf gesetzliche Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 52 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 
SächsStrG oder in § 23 FStrG bezeichneten Tatbestände erfüllt, 
also insbesondere
• entgegen gesetzlichen Vorschriften eine Straße ohne Er-

laubnis über den Gemeingebrauch hinaus benutzt;
• einer erteilten vollziehbaren Auflage für die Erlaubnis nicht 

nachkommt;
• eine Anlage nicht vorschriftsmäßig errichtet, erhält oder än-

dert;
• Zufahrten oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder ändert.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis 500 
Euro in bestimmten Fällen sogar bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden.

§ 11
Erhebung von Gebühren und Kostenersatz

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen im Sinne des § 2 
werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten 
Gebührenverzeichnisses erhoben.
(2) Gebührenfrei sind Sondernutzungen, die ausschließlich re-
ligiösen, gemeinnützigen oder politischen Zwecken dienen und 
auf aktuelle Ergebnisse und Vorhaben hinweisen, sowie das Mu-
sizieren im öffentlichen Verkehrsraum bis maximal 2 Stunden 
pro Tag.
(3) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn 
eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne Erlaubnis ausge-
übt wird.
(4) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der Gemeinde Rath-
mannsdorf bzw. der erfüllenden Stadt Bad Schandau die im Rah-
men der Sondernutzung errichteten oder unterhaltenen Anla-
gen auf seine Kosten zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die 
dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung ent-
stehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast angemesse-
ne Vorschüsse und Sicherheiten verlangen.

§ 12
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind
1. der Antragsteller;
2. der Erlaubnisnehmer;
3. derjenige, der die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder 

in dessen Interesse die Sondernutzung ausgeübt wird.
(2) Bei einer Mehrheit von Gebührenschuldnern haftet jeder als 
Gesamtschuldner.

(3) Erlischt die Erlaubnis, so haben die bisherigen Erlaubnisneh-
mer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihnen erstellten 
Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Gegen-
stände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wiederherzustellen. Abfälle und Wertstoffe 
sind ordnungsgemäß zu entsorgen, die beanspruchten Flächen 
sind gegebenenfalls zu reinigen.

§ 8
Haftung und Sicherheit

(1) Die Gemeinde Rathmannsdorf kann den Erlaubnisnehmer 
verpflichten, zur Deckung des Haftpflichtrisikos vor der Inan-
spruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen und diese Versicherung 
für die Dauer der Sondernutzung aufrechtzuerhalten. Die Ge-
meinde Rathmannsdorf kann die Hinterlegung einer angemes-
senen Sicherheit verlangen. Der Gemeinde Rathmannsdorf zu-
sätzlich durch die Sondernutzung entstehende Kosten, hat der 
Sondernutzer auch zu ersetzen, wenn sie die hinterlegte Sicher-
heit übersteigen.
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde Rathmannsdorf 
für Schäden, die durch die Sondernutzung entstehen. Von Er-
satzansprüchen Dritter hat der Erlaubnisnehmer die Gemeinde 
Rathmannsdorf freizustellen.
(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der 
angebrachten oder aufgestellten Sondernutzungsanlagen und 
Gegenstände. Wird durch die Sondernutzung der Straßenkörper 
beschädigt, so hat der Erlaubnisnehmer die Fläche verkehrssi-
cher zu schließen und der erfüllenden Stadt Bad Schandau sowie 
der Gemeinde Rathmannsdorf die vorläufige Instandsetzung 
und die endgültige Wiederherstellung mit Angabe des Zeitpunk-
tes, wann die Straße dem öffentlichen Verkehr wieder zur Verfü-
gung steht, anzuzeigen.
Über die endgültige Wiederherstellung wird ein Abnahmeproto-
koll mit Vertretern der Gemeinde Rathmannsdorf und / oder der 
erfüllenden Stadt Bad Schandau gefertigt. Der Erlaubnisnehmer 
haftet gegenüber der Gemeinde Rathmannsdorf hinsichtlich 
verdeckter Mängel der Wiederherstellung nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik bis zum Ablauf einer Gewähr-
leistungsfrist von fünf Jahren.
(4) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung, 
Umstufung oder Einziehung der Straßen besteht kein Ersatzan-
spruch gegen die Gemeinde Rathmannsdorf.
(5) Die Gemeinde Rathmannsdorf haftet nicht für Schäden an 
den Sondernutzungsanlagen oder -einrichtungen, es sei denn, 
ihr oder ihren Bediensteten grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 9
Erlaubnisfreie Sondernutzung, Ausnahmen

(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen
1. bauaufsichtlich genehmigte Anlagen im Straßenkörper, wie 

Kellerschächte, Roste, Einwurfvorrichtungen, Treppenstu-
fen, wenn sie nicht mehr als 0,50 m in einen Gehweg oder 
in eine Fußgängerzone oder einen verkehrsberuhigten Be-
reich hineinragen; hierbei dürfen Verkaufsautomaten ma-
ximal 30 cm in den Gehwegraum hineinragen und Markisen 
müssen in einer Höhe von mindestens 2,50 m über der Geh-
wegoberfläche in einem Abstand von mindestens 0,75 m zur 
Fahrbahn enden; sind keine baulich angelegten Gehwege 
vorhanden, so darf ein Mindestabstand von 3,00 m, gerech-
net ab der Straßenmitte nicht unterschritten werden;

2. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für 
Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen zur 
Pflege des Brauchtums oder für kirchliche Prozessionen;
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der Beendigung der Sondernutzung oder bis zum Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme der Gemeinde Rathmannsdorf und der Stadt Bad 
Schandau von der Beendigung der Sondernutzung.
(3) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid festgesetzt. 
Sie werden in den Fällen des § 16 Abs. 1
a) Buchstabe a), c) und d) mit Bekanntgabe des Bescheides 

fällig;
2) Buchstabe b) erstmalig mit Bekanntgabe des Bescheides, 

ansonsten jeweils zu Beginn der Zeitperiode fällig. Bei Son-
dernutzungen auf Widerruf jeweils zu Beginn des Folgejah-
res fällig.

Die fälligen Gebühren können bei Nichteinhaltung der Fällig-
keitstermine im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben 
werden.

§ 17
Übergangsregelung

(1) Diese Satzung gilt auch für bereits bestehende Sondernut-
zungen, für die die Stadtverwaltung Bad Schandau vor Inkraft-
treten dieser Satzung eine Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf er-
teilt hat, bedürfen keiner neuen Erlaubnis nach dieser Satzung.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Alle bisher geltenden Regelungen zur Erteilung von Erlaub-
nissen und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen sowie öffentlichen Grünanlagen treten 
außer Kraft.

Rathmannsdorf, den 12.08.2025

Uwe Thiele
Bürgermeister

Hinweis gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 und 4 SächsGemO:
Sofern diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zu Stande gekommen ist, gilt sie ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-
mO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 SächsGemO Satz 1 genannten 
Frist,
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde Rathmannsdorf unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Rathmannsdorf, den 12.08.2025

Uwe Thiele
Bürgermeister

§ 13
Gebührenberechnung

(1) Die Gebühr ist im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Ein-
wirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie nach 
den wirtschaftlichen Interessen des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen. Dies gilt auch, soweit das Gebüh-
renverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, innerhalb des-
sen sich die Gebühr nach den Ermessenskriterien des Gebühren-
rahmens bestimmt.
(2) Werden Gebühren in Tages-, Wochen-, Monats- oder Jah-
ressätzen festgelegt, dann werden angefangene zeitliche Nut-
zungsdauern voll berechnet.
Ergeben sich bei der Errechnung von Gebühren nach dem Ge-
bührenverzeichnis Beträge, die geringer als die Mindestgebühr 
sind, so wird die Mindestgebühr erhoben.
(3) Die Gebühren werden auf halbe oder volle Euro-Beträge ab-
gerundet.
(4) Für Sondernutzungen, die nicht im Gebührenverzeichnis ent-
halten sind, richtet sich die Gebühr in sinngemäßer Anwendung 
nach Abs. 1 Satz 1. Sie richtet sich soweit als möglich nach einer 
im Gebührenverzeichnis enthaltenen vergleichbaren Sonder-
nutzung.

§ 14
Gebührenerstattung

(1) Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch gemacht, so werden 
bereits gezahlte Sondernutzungsgebühren erstattet. Endet die 
Sondernutzung vor Ablauf des Zeitraumes, für den die Sonder-
nutzungsgebühren entrichtet wurden oder wurde die genehmig-
te Fläche nicht voll in Anspruch genommen, so kann auf Antrag 
des Gebührenschuldners, der auf die nicht in Anspruch genom-
mene Zeit oder Fläche entfallende Anteil der Gebühren erstattet 
werden. Der Erlaubnisnehmer hat die Nichtinanspruchnahme 
glaubhaft zu machen und gegebenenfalls nachzuweisen. Die 
erfüllende Stadtverwaltung Bad Schandau ist berechtigt, eine 
angemessene Pauschale zur Deckung ihres Verwaltungsaufwan-
des einzubehalten.

§ 15
Billigkeitsmaßnahmen und sonstige Kosten

(1) Für die Billigkeitsmaßnahmen Stundung, Niederschlag, Er-
lass gelten die §§ 222, 227, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der 
Abgabenordnung entsprechend.
(2) Kosten, die der Gemeinde Rathmannsdorf und / oder der 
erfüllenden Stadt Bad Schandau durch die Sondernutzung zu-
sätzlich entstehen, hat der Gebührenpflichtige nach § 12 dieser 
Satzung zu tragen.

§ 16
Gebührenschuld und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenpflicht entsteht
a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis;
2) für Sondernutzungen für einen bestimmten Zeitraum bei 

Erteilung der Erlaubnis für den gesamten Zeitraum; sind 
für die Sondernutzung wiederkehrende Jahresgebühren zu 
entrichten, entsteht die Gebührenschuld für das laufende 
Jahr mit der Erteilung der Erlaubnis, für die folgenden Jah-
re entsteht die Gebührenschuld mit Beginn des jeweiligen 
Jahres;

3) für Sondernutzungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
erlaubt waren, mit dem Inkrafttreten der Satzung;

4) bei unerlaubter Sondernutzung mit dem Beginn der Nut-
zung.

(2) Die Gebührenpflicht besteht bis zur schriftlichen Anzeige 
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Beschluss Nr. 2025/RTM/011
Beratung und Beschlussfassung über die Widmung einer Stra-
ße nach § 6 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) – Hier: 
Rathmannsdorfer Rundweg
Der Gemeinderat beschließt die folgende Straße nach § 6 Sächs-
StrG mit den nachgenannten Bestimmungen für den öffentli-
chen Verkehr zu widmen:
Bezeichnung: Rathmannsdorfer Rundweg
Die Widmung umfasst zwei Abschnitte, da für Teilabschnitte be-
reits eine Widmung vorliegt:
Abschnitt 1: Netzkontenpunkt Nr. 0021000 zugleich Wendestel-
le „Am Dorfrand“ bis Netzknotenpunkt 0021001 zugleich Ab-
zweig “ Stufenweg“ (bereits gewidmet)
Abschnitt 2: Netzkontenpunkt 0021002 zugleich Abzweig „Stu-
fenweg“ bis Netzknotenpunkt 0021200 zugleich Abzweig „Am 
Dorfrand“ (bereits gewidmet)
Betreffende Flurstücke: 139; 138/1; 129/2; 140; 133; 134; 135; 
136; 137
Länge: 0,845 km
Widmung: öffentlicher Feld-und Wanderweg
Bauklasse: VI
Widmungsbeschränkung: bei trockener Witterung auf einer 
Breite von 3m begeh- und befahrbar
Die Verwaltung wird beauftragt, den Vollzug des Beschlusses 
durch Erlass der Widmungsverfügung sowie die anschließende 
Eintragung der Straße in das Straßenbestandsverzeichnis durch 
Erlass der Eintragungsverfügung und Anlegung des Bestands-
blatts zu veranlassen.
Der beschlussgegenständliche „Rathmannsdorfer Rundweg“ 
befindet sich größtenteils in Privateigentum, sowie teils in Ge-
meindeeigentum. Eine unterzeichnete Einverständniserklärung 
der jeweiligen Eigentümer bzgl. der Widmung liegt vor.

Begründung:
Die Widmung ist gemäß Sächsischem Straßengesetz eine All-
gemeinverfügung, durch die Straßen, Wege und Plätze die 
Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhalten. Sie ist mit 
Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt zu machen und 
wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. Zuständig für die Widmung von Gemeindestraßen und 
sonstigen öffentlichen Straßen ist die Gemeinde.
Voraussetzung für die Widmung ist, dass der Träger der Straßen-
baulast Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks ist 
oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich Berech-
tigter der Widmung zugestimmt haben oder der Träger der Stra-
ßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung oder in 
einem sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren erlangt hat.
Der Weg besteht bereits und soll der Erschließung der anliegen-
den Grundstücke dienen.
Die beigefügte Karte ist Bestandteil des Beschlusses.

Anlage: Karte

Gebührenverzeichnis zu § 11 (1) der Sondernutzung

lfd. 
Nr.

Art der Sondernutzung Gebühr
in Euro

Zeiteinh. Mind. 
Geb. in 
Euro

01 Automaten, Auslagen, Wühltische u. Schaukästen (Vitrinen)
je angef. m² genutzte Fläche 5,00 € monatl. 5,00 €

02 Taschenständer und Dreh-
ständer

2,50 € monatl. keine

03 Baubuden, Bauwagen, Baustoffablagerungen, Bauaus-
hubablagerungen, Ablagerungen von Bauschutt u. ä. mit 
u. ohne Bauzaun
je angef. m² genutzte Fläche 1,00 € wöchent-

lich
10,00 €

04 Gerüste zur Instandhaltung von Gebäuden zwei Tage frei
danach je angef. m² 1,00 € wöchent-

lich
10,00 €

05 Einlass- u. Einwurf-, Licht- u. Luftschächte
je angef. m² genutzte 
Fläche

5,00 € jährlich keine

06 Blumenstände
je angef. m² genutzte Fläche 0,10 € wöchent-

lich
4,00 €

07 Container zur Instandhaltung
von Gebäuden 1 Tag frei, 
dann

2,00 € täglich 10,00 €

08 Aufstellen von Zeitungsständern
je angef. m² genutzte Fläche 1,50 € monatlich 1,50 €

09 Kommerzielle Werbestände ohne Warenverkauf
je angef. m² genutzte 
Fläche

5,00 € monatlich 5,00 €

10 Aufsteller je angef. 0,5 m² 2,50 € monatlich keine
11 Werbeträger je 1 Plakat 1,25 € wöchent-

lich
keine

12 Aufstellen von Tischen u. Stühlen für einen Gaststätten-
betrieb
je angef. m² genutzte Fläche 10,00 € jährlich keine

13 Schausteller-, Vergnügungs- und Zirkusunternehmen
je angef. m² genutzte Fläche 5,00 € wöchent-

lich
5,00 €

14 Abstellen von zulassungspflichtigen aber nicht zugelas-
senen Fahrzeugen
Krad (1 m²) 5,00 € wöchent-

lich
keine

Pkw (6 m²) 30,00 € wöchent-
lich

keine

LKW (10 m²) 50,00 € wöchent-
lich

keine

Wohnanhänger (10 m²) 50,00 € wöchent-
lich

keine

sonst. Anhänger (5 m²) 25,00 € wöchent-
lich

keine

15 Lagerung von Gegenständen aller Art, die mehr als 24 h 
andauert
je angef. m² genutzte Fläche 0,50 € täglich keine

16 Werbebanner bis 4 m² Fläche 25,00 € wöchent-
lich

keine

oder 60,00 € monatlich
17 Für eine nicht erlaubte aber dennoch durchgeführte 

Sondernutzungen wird eine Gebühr in doppelter Höhe 
der im Kostenverzeichnis angegebenen Gebühr erhoben 
und verlangt.

18 Die Gebührenbemessung und -höhe für Sondernutzun-
gen, die nicht ausdrücklich erfasst sind, richten sich 
nach vergleichbaren erfassten Sondernutzungen

19 Je Erlaubnisverfahren / Vorgang werden Verwaltungs-
kosten in Höhe von 5,00 € bis 500,00 € erhoben.
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Vermögensrechnung:
AKTIVA
1. Anlagevermögen 8.103.912,89 EUR
2. Umlaufvermögen 895.558,55 EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR

Bilanzsumme AKTIVA 8.999.471,44 EUR
PASSIVA
1. Kapitalposition 4.120.793,80 EUR
darunter:
Basiskapital 3.487.270,70 EUR
Rücklagen 633.523,10 EUR
Fehlbeträge 0,00 EUR
2. Sonderposten 4.072.021,87 EUR
3. Rückstellungen 314.690,79 EUR
4. Verbindlichkeiten 397.092,32 EUR
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten� 94.872,66 EUR
Bilanzsumme PASSIVA 8.999.471,44 EUR

Beschluss Nr. 2025/RTM/013
Finanzierungsvereinbarung Kita Spatzennest
Der Gemeinderat billigt die Finanzierungsvereinbarung für die 
Kita „Spatzennest“ Rathmannsdorf.

Rathmannsdorf, 12.08.2025

gez. Uwe Thiele
Bürgermeister

Seniorentreff
Unser nächster Treff findet am Mittwoch, den 24.09.2025, 14.00 
Uhr im Gemeindezentrum, Pestalozzistraße 20 statt.
Alle, die Zeit und Lust haben, sind in unserer „Spielhölle“ wieder 
herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und neue Mitstreiter.

Beschluss Nr. 2025/RTM/012
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der 
Gemeinde Rathmannsdorf
Der Gemeinderat stellt gemäß § 88c Abs. 1 SächsGemO 
den Jahresabschluss der Gemeinde Rathmannsdorf zum 
31.12.2019 wie folgt fest:
Ergebnisrechnung:
ordentliche Erträge� 1.343.978,87 EUR
ordentliche Aufwendungen� 1.280.046,78 EUR
ordentliches Ergebnis 63.932,09 EUR
außerordentliche Erträge 24.551,27 EUR
außerordentliche Aufwendungen 23.012,64 EUR
Sonderergebnis 1.538,63 EUR
Gesamtergebnis 65.470,72 EUR
Abdeckung von Fehlbeträgen des
ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren 0,00 EUR
Verrechnung eines Fehlbetrages im
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 123.692,20 EUR
Verrechnung eines Fehlbetrages im
Sonderergebnis mit dem Basiskapital
gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO 4.641,47 EUR
Verbleibendes Gesamtergebnis 193.804,39 EUR
Finanzrechnung:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.257.948,62 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

981.922,03 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

276.026,59 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 187.982,74 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.767,99 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 159.214,75 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit� 0,00 EUR
Änderung Finanzmittelbestand 435.241,34 EUR

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 
Dienstag, dem 30.09.2025 um 19.30 Uhr im Vereinsheim der SG 
Traktor Reinhardtsdorf e. V. statt.
Die Tagesordnung wird rechtzeitig an den Anschlagtafeln und 
auf der Homepage der Gemeinde im Rats- und Bürgerinformati-
onssystem bekannt gegeben.
Alle Einwohner von Reinhardtsdorf, Schöna und Kleingießhübel 
sind dazu recht herzlich eingeladen.

Sprechstunden Bürgermeister  
Dr.-Ing. Andreas Heine

Dienstag, den 23.09.2025
16:30 - 17:30 Uhr in der Gemeindeverwaltung
Dienstag, den 30.09.2025
16:30 - 17:30 Uhr in der Gemeindeverwaltung

Um eine vorherige Terminvereinbarung per E-Mail an gemeinde@
reinhardtsdorf-schoena.de oder telefonisch unter 035028 80433 
wird gebeten.

Geschäftsanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Reiseziel.

Amts- und Mitteilungsblatt.Machen Sie auf sich Aufmerksam! 
wittich.de
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29. Offene Schönaer  
Kohlrabi-Meisterschaft

Am 26. September ab 16.00 Uhr auf
**** Wurmí s Hof ****
Hauptstraße 30/ Schöna

Wer hat dieses Jahr den größten und schwersten Kohlrabi?
Für euer leibliches Wohl wird wie immer gesorgt.

Auch dieses Jahr gibt es wieder leckere Kohlrabischnitzel.
Wir hoffen auf viele Teilnehmer und Besucher.

Für unsere Kleinsten gibt es dieses Jahr
eine Hüpfburg und ein Glücksrad.

Für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

„Der Hauer“
Abgabe der Wettkampfexemplare  

zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr.
Die Siegerehrung findet ca. um 21.00 Uhr statt.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme
und möchten uns auf diesem Weg bei allen Sponsoren und 

Helfern bedanken.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung/
Touristinformation

Die Gemeindeverwaltung und Touristinformation sind zu fol-
genden Zeiten für Sie geöffnet:
Montag 9.00 - 11.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 11.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Freitag 9.00 – 11.00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren Sie bitte einen Termin.
Vom 06.10. – 10.10.2025 ist das Büro wegen Urlaub geschlossen.

Liebe Einwohner von Reinhardtsdorf-Schöna,
die Landschaftstheatersaison 2025 ist schon wieder vorbei und 
wir möchten uns auf diesem Weg für Ihre Gastfreundschaft be-
danken. Dank Ihrer Unterstützung ist es uns wieder einmal ge-
glückt, Theater, Landschaft und Menschen zu einem einmaligen 
Erlebnis zusammenzubringen.

In unserem diesjährigen Stück haben wir den Blick in eine Zu-
kunft gewagt, welche durch künstliche Intelligenz und Endver-
braucher dominiert war und welche uns noch einmal verdeut-
licht hat, wie wichtig Bildung und Kultur doch ist.

Einen großen Dank an die Gemeindeverwaltung, die Agrarge-
nossenschaft, die Vereine sowie den Anwohnern, welche uns 
jederzeit mit Rat, Tat, Räumlichkeiten, Grundstücken und sogar 
einem Fluchtfahrzeug unterstützt haben.

DANKE – Denn ohne diese Unterstützung wäre ein solches Pro-
jekt nicht möglich!

Im nächsten Jahr spielen wir einmal in Rosenthal-Bielatal, um 
auch anderen Einwohnern in der Sächsischen Schweiz unsere Art 
des Mitmach-Theaters zu ermöglichen, aber 2027 sind wir wie-
der bei Ihnen.

Fotos der diesjährigen Vorstellungen und alle aktuellen Infor-
mationen finden Sie auf unserer Webseite – 
www.sandsteinspiele.de

Ihr SandsteinSpiele e.V.

Anzeige(n)

Kartof feln  aus Altendorf
LAURA:  vorwiegend festkochend, mit
roter Schale und goldgelbem Fleisch

AFRA: mehlig-kochend, kräftiger
Geschmack, stabile Qualität nach dem
Kochen, gelbe Schale mit gelbem Fleisch

ADRETTA: mehlig-kochend, rund bis
rundoval, stabile Qualität nach dem
Kochen, gelbe Schale mit gelbem Fleisch

Einkellerungskartoffeln, ab 27.09.2025
5 kg -  12,5 kg - 25 kg

Futterkartoffeln 25 kg
lose und unsortierte Ware nach Vorabsprache

Lieferservice von Mitte bis Ende Oktober, pro Haushalt 10,00 €

Verkaufszeiten:
Mo. - Fr. 17:00 - 20:00 Uhr • Sa. 10:00 - 18:00 Uhr

Frieder Seeliger 
Obere Dorfstr. 2 • 01855 Altendorf

Zufahrt:
Zum Hegebusch 1

Telefon 0172/3508543

www.BrautmodeOutlet.de
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hierfür um Verständnis. Das Abwarten des Endes der Brut- und 
Setzzeit einerseits und der rechtzeitige Baubeginn vor den Win-
termonaten ermöglichte kein anderes Zeitfenster.
Die Baumaßnahmen finden in verschiedenen Phasen und Bauab-
schnitten statt. Umleitungen sind für Wanderer und Radfahrer 
vor Ort ausgeschildert und sind online im Wegeservice der Nati-
onalpark und Forstverwaltung abrufbar.
Die beste Alternative für den gesperrten Parkplatz Neumann-
mühle ist die Anreise mit den regelmäßig verkehrenden Wan-
derbussen der Kirnitzschtallinie 241: https://www.rvsoe.de/
freizeit/wanderbus/kirnitzschtal-linie-241
Die zweitbeste Möglichkeit ist der Parkplatz in der Ortslage 
Ottendorf, von dem aus die Wandertour mit den beeindrucken-
den Panoramablicken von der Endlerkuppe oder dem Großstein 
beginnen kann. So haben sich sportliche Wanderer schon eine 
erste Stärkung in den Gaststätten des Kirnitzschtales verdient, 
bevor sie über die Buschmühle oder Felsenmühle wieder bergan 
in Richtung Großer Zschand oder Kleiner Zschand wandern.
Die Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz von 
Sachsenforst wird über den Baufortschritt informieren.

Hanspeter Mayr
Pressesprecher
STAATSBETRIEB SACHSENFORST
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
Leiter Stabstelle, Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher
Hanspeter.mayr@smekul.sachsen.de
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de

Mitteilungen des NationalparkZentrums
ÖFFNUNGSZEITEN: täglich 9 – 17 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene 4,- €; Ermäßigte 3,- €; Familienkar-
te 8,50 € sowie Kinder und Jugendliche im Gruppenverband 1,- €

KONTAKTE:
Staatsbetrieb Sachsenforst, Nationalpark- und Forstverwaltung 
Sächsische Schweiz (NLPFV), NationalparkZentrum, 
Dresdner Str. 2B in 01814 Bad Schandau, Tel. 035022 / 50 242; 
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
Mail: Veranstaltungen.Nationalparkregion@smul.sachsen.de

Herzlich willkommen zu den nächsten ÖFFENTLICHEN VERAN-
STALTUNGEN (Teilnahme kostenlos):
DIENSTAG • 23. SEPTEMBER, 9 bis 13 Uhr
Führung mit der Nationalparkwacht
Der Wildnis im Polenztal auf der Spur
Exkursion in den Lebensraum von Wasseramsel, Eisvogel und Bi-
ber; Jörg Roß (Ranger der Nationalparkwacht); Treffpunkt bei 
Anmeldung; bitte Fernglas mitbringen!

DONNERSTAG • 25. SEPTEMBER, 9:45 bis 13:45 Uhr
Familienführung mit der Nationalparkwacht
Durch die Waldhusche Hinterhermsdorf
Spannender Rundgang durch das beliebte Walderlebnis- und In-
formationsgelände zwischen Hackkuppe und Hantschengrund; 
Ranger der Nationalparkwacht Gruppe Hinterhermsdorf; Treff-
punkt bei Anmeldung

FREITAG • 26. SEPTEMBER, 10:45 bis 12:45 Uhr
Führung mit der Nationalparkwacht
Alt- + Totholz – Der Schwarzspecht als Baumeister der Arten-
vielfalt
Exkursion über Zusammenhänge zwischen Alt- und Totholz-
strukturen hinsichtlich der Lebensräume des Schwarzspechtes 
und seiner Behausungen, wobei vor allem auch die vielfältigen 

EINLADUNG
Entsprechend § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung findet am 
23.09.2025, 14.30 Uhr die nächste Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes Bad Schandau statt.
Ort: Stadtverwaltung Bad Schandau – Ratssaal –

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Fragen der Bürger
4. Kontrolle und Bestätigung des Protokolls der letzten Ver-

bandsversammlung
5. Beratung und Beschluss zur Feststellung des Jahresab-

schlusses 2024
Beschluss Nr. 250923.101

6. Beratung und Beschluss zur Entlastung des Verbandsvorsit-
zenden
Beschluss Nr. 250923.102

7. Beratung und Beschluss zur Bestätigung über- und außer-
planmäßiger Auszahlungen 2025
Beschluss Nr. 250923.103

8. Beratung und Beschluss zur Änderung der Liste der Grund-
stücke, die mittel- bzw. langfristig an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen nicht angeschlossen werden
Beschluss Nr. 250923.104

9. Informationen, Fragen, Anregungen

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass aus aktuellem Anlass Än-
derungen der Tagesordnung möglich sind. Interessierte Einwoh-
ner sind eingeladen.
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Bad Schandau, den 05.09.2025

T. Kunack
Verbandsvorsitzender

Verbesserung des Brandschutzes im  
Großen Zschand im Nationalpark Sächsische 
Schweiz - Stadt Sebnitz und Nationalpark- 

und Forstverwaltung bauen eine  
Steigleitung für Löschwasser

Nach Abschluss der Brut- und Setzzeit im 
Nationalpark beginnen im Großen Zschand 
wieder die Baumaßnahmen zum Breit-
bandausbau sowie zur Installation einer Tro-
ckensteigleitung zur Verbesserung der Löschwasserverfügbar-
keit in den grenznahen Wäldern im Nationalpark. Nach Angaben 
der Baufirma muss für die komplizierten Bohr- und Bauarbeiten 
im anspruchsvollen felsigen Untergrund der Zeitraum bis Ende 
Februar 2026 kalkuliert werden.
Trotz sorgfältiger Planung sind leider Einschränkungen, vor 
allem am Parkplatz Neumannmühle, unvermeidlich. Er wird in 
seiner ganzen Fläche als Baulager benötigt, so dass auch am 
Wochenende das Parken dort nicht möglich ist.
Die Nationalpark- und Forstverwaltung von Sachsenforst bittet 
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Sonderausstellungen im Nationalparkzentrum
AB 21. SEPTEMBER
Kunstausstellung
Malerpleinair 2025
Einmal im Jahr begegnet sich eine Gruppe von Malerinnen und 
Malern aus der Region in wechselnder Gebietskulisse bei einem 
künstlerischen Arbeitstreffen en plein air („unter freiem Him-
mel“) – so auch 2025. Die dabei neu entstandenen Werke – oft-
mals das Elbsandsteingebirge verschiedenartig thematisierende 
Landschaftsbilder und -zeichnungen – werden im Nationalpark-
Zentrum öffentlich präsentiert. Der Eintritt zur Besichtigung 
dieser Ausstellung im Seminarraum ist frei.

AB 28. SEPTEMBER
Wissenschaftliche Wasser-Ausstellung von „Weiterdenken – 
Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen e.V.“
„Alles im Fluss!? Wasser in der Krise“
Die Ausstellung mit 15 Bannern gibt einen Überblick, vor wel-
chen Herausforderungen unsere Flüsse und Seen, Grundwasser 
und Meere stehen. Durch die klimatischen Veränderungen wird 
Wasser nicht nur knapp, sondern auch zu warm, zunehmend 
verschmutzter, bei Flutkatastrophen sogar tödlich. Dies hat 
nicht nur Folgen für wichtige Ökosysteme wie Auen und Wälder, 
sondern bedroht auch Menschen und Tiere, beeinflusst unsere 
Wirtschaft und verändert ganze Landstriche in Deutschland. Die 
Klimakrise ist schon heute eine Wasserkrise.

Nachnutzer dieser Baumhöhlen Thema sind; Peter Hübner (Ran-
ger der Nationalparkwacht); Treffpunkt bei Anmeldung

SAMSTAG • 27. SEPTEMBER, 10 bis 15 Uhr
Familienexkursion
Pilze der Sächsischen Schweiz
Wissenswertes über Pilze in der Nationalparkregion mit speziel-
ler Führung für Kinder; Pilzsachverständige Kerstin Aretz und 
Enrico Tomschke (Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V.); 
Treffpunkt bei Anmeldung

SONNTAG • 28. SEPTEMBER, 10 bis 17 Uhr
Internationaler World Rivers Day im NationalparkZentrum und 
an der Elbe in Bad Schandau
TAG DER FLÜSSE – Alles im Fluss!?
Der 20. Internationaler World Rivers Day auch hier bei uns – 
die Elbe als zentrale Lebensader in der Nationalparkregion 
steht zum diesjährigen TAG der FLÜSSE im Mittelpunkt! Zahlrei-
che Mitmachaktionen und ein umfangreichreiches Rahmenpro-
gramm unter dem Motto „Alles im Fluss!?“ – mit Eröffnung der 
gleichnamigen Sonderausstellung – laden Klein und Groß nach 
Bad Schandau ein.
Aus dem Programm:
10 Uhr Begrüßung und Eröffnung der Wanderausstellung „Al-
les klar?! Wasser in der Krise“ (Weiterdenken – Heinrich-Böll- 
Stiftung Sachsen e.V.)
Vorträge, Impulse und Dialoge
10:10 Uhr Grit Ebert (Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung 
Sachsen e.V.)
10:30 Uhr Dr. Ernst Paul Dörfler (Ökologe und Buchautor)
11:00 Uhr Prof. Thomas Grischek (HTW Dresden, Lehrgebiet Was-
serwesen)
11:30 Uhr Ronny Goldberg (NLPFV, Arten- und Biotopschutz)
Laufende Aktionen im NationalparkZentrum
Flaschenpost-Postkartenaktion mit den Buchkindern e.V. Dresden
Mitmachaktion mit Romy Panier (Regio Crowd, Sächsische Lan-
desstiftung Natur und Umwelt)
Podcast-Lounge – „Alles klar!? Wasser in der Krise“
Dokumentarfilm „Pure Elbe - 1.000 km durch die Elbe“ über Ex-
tremschwimmer Prof. Dr. Andreas Fath (H2Org - für eine plastik-
freie Natur e.V.)
Forschung & Aktionsstand zum Thema Mikroplastik der HTW 
Dresden mit Prof. Thomas Grischek (Lehrgebiet Wasserwesen) 
und Oliver Kretschmar (Mikroplastik-Analytiker, Lehrgebiet Po-
lymerchemie)
von 10 bis 17 Uhr zahlreiche und spannende Mitmachaktionen 
zwischen Elbkai und Fährstation
12:30 - 13:30 Uhr Flussspaziergang mit Dr. Ernst-Paul Dörfler
Führungen mit dem Elbauenprojekt
Wildvogelauffangstation Dresden – Fachführung an der Elbe zu 
„Vögel an der Elbe“
RiverBalance Clemens Kuhnitzsch – Wasserlabor
Umweltzentrum Dresden
Seemannsgarn – Geschichten von den Elbschiffern
4#fortheforest – Müll-Galerie des Schreckens
Mitmachstand Volunteer & Junior Ranger
NLPFV-Artenschutz mit Infostand zum Biber

SAMSTAG • 4. OKTOBER, 10 bis 14 Uhr
Gewässerkundliche Exkursion
Unterwegs im Kirnitzschtal
Familienfreundliche Erkundungen mit einem gewässerbegeis-
terten Biologen am Bachlauf der Kirnitzsch als Zeitreise zwi-
schen Gegenwart und Vergangenheit, in der einst die Braun-
bären Lachse fischten; Clemens Kuhnitzsch (Hydrobiologe); 
Treffpunkt bei Anmeldung

26.–28.09.2025

Papstdorfer 
KIRMES

WIR FREUEN UNS AUF EUCH.  
Traditions- und Heimatverein Papstdorf e. V.

FREITAG 26.09.25
 

19.oo Lampionumzug mit Kapelle 
 (Stellplatz Festplatz!)

19.3o LunaticDisco      Eintritt frei!

DONNERSTAG 25.09.25
 

19.3o  Festkonzert zum Kirchweihfest  
Papstdorf mit den »Dresdner Solisten« 
unter Leitung von Joachim Schäfer,  
Eintritt: 15 Euro p. P.

SAMSTAG 27.09.25
 

12.oo Mittagessen aus der Gulaschkanone 
 (Kesselgulasch / Flecke / Kartoffelsuppe)

14.oo  Kaffee und hausgebackener Kuchen 
 Hüpfburg, Reflex-Wand

19.3o Disco mit DJ Frank    Eintritt frei!

SONNTAG  28.09.25
 

10.3o Familien-Gottesdienst 
  Erntedank + Kirchweih in der Kirche

11.oo  Frühschoppen und 
böhmische Blasmusik

12.oo  Mittagessen aus der Gulaschkanone 
(Kesselgulasch / Kassler)

12.3o  Abholung des Schützenpaares  
Manja und Paul 

14.oo  Vogelschießen – Preisschießen 
  Kaffee und hausgebackener Kuchen

15.oo Programm des Kindergartens
 Schminken und Tattoos mit Heike
 Reiten mit Pferdehof Fischer
 Hüpfburg, Spiele für Kinder

16.oo Königsschuss 
  Schützenpaar 2025 wird ermittelt

20.oo  Abschluss mit Höhenfeuerwerk

AN ALLEN KIRMESTAGEN ist Schaustellerbetrieb. 
Wir und das Langos-Team versorgen Sie mit reichlich leckeren Speisen und Getränken.
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Amts- und Mitteilungsblatt online lesen!

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/2546
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Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde Bad Schandau

Gottesdienste

Sonntag, 21. September
9.00 Uhr Reinhardtsdorf – Abendmahlsgottesdienst zum 

Kirchweih- und Erntedankfest, Pfarrerin Schramm
10.15 Uhr Bad Schandau – Familiengottesdienst zum Ern-

tedankfest, Gemeindepädagogin Maune-Kretz-
schmar

Sonntag, 28. September
9.00 Uhr Krippen – Gottesdienst zum Erntedankfest
10.15 Uhr Bad Schandau – Abendmahlsgottesdienst, Pfarre-

rin Schramm
Sonntag, 5. Oktober
10.15 Uhr Porschdorf – Gottesdienst zum Erntedankfest, 

Pfarrer Fiedlschuster
Offene Kirchen

Bad Schandau: Offene Kirche; 
Kirchenführung montags 16.00 Uhr

Reinhardtsdorf: Offene Kirche; 
Kirchenführung dienstags 17.00 Uhr

Porschdorf: Offene Kirche
Krippen: Bei Interesse an einer Kirchenbesichtigung 

bitte bei Frau Hanitzsch (035028 80368) mel-
den.
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Herzliche Einladung zu unseren Konzerten des  
Internationalen Bad Schandau Musiksommers

Freitag, 19.09., 19.30 Uhr – Abschlusskonzert
in Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Festival Junger Künstler Prag „Mladá Praha“
Virtuose Werke mit internationalen Preisträgern
Sonnabend, 20.09., 17.00 Uhr Bauernbarockkirche Reinhardts-
dorf
Mit Trompetenschall – Konzert zum Kirchweih- und Ernte-
dankfest
Werke von J. S. Bach, P. Fuchs, H. U. Hielscher u. a.
Sebastian Schöne (Dresden), Trompete; Rainer Fritzsch (Rade-
berg), Orgel

Wilde Kirche Sächsische Schweiz
Erlebe die Natur als Ort, wo wir Gottes Nähe er-
fahren.
Herzliche Einladung zur nächsten Veranstal-
tung:
Samstag, 4. Oktober, 15 bis ca. 17.30 Uhr
Treffpunkt: Kirche Wehlen (Fährweg 1, 01829 Wehlen)
Die Veranstaltungen finden in der Natur und bei (fast) jedem 
Wetter statt.
Im Anschluss offener Ausklang mit Mitbring-Picknick.
Mehr Infos gibt’s unter www.wilde-kirche-saechsische-schweiz.
de und im Newsletter (Anmeldung zum Newsletter auf der Home-
page möglich).
Sebastian Kreß (Pfarrer Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein)

Stellenanzeige: Friedhofsmitarbeiter/Friedhofsmitarbei-
terin auf dem Friedhof Bad Schandau in der Ev.-Luth. Kirch-
gemeinde Bad Schandau
Auf dem Friedhof Bad Schandau ist ab dem 1. Oktober 2025 
eine Stelle als Friedhofsmitarbeiter/Friedhofsmitarbeiterin im 
Umfang von 60 % (24 Stunden in der Woche) neu zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst unter anderem folgende Aufgaben:
- Grünflächenpflege
- Pflege von Urnengemeinschaftsanlagen
- Heckenschnitt und Gehölzpflege
- Kapellenreinigung
- Öffnen und Schließen von Urnengräbern
Anforderungen:
- gärtnerische Fähigkeiten
- Selbstorganisierte Arbeitsweise
- Kirchenmitgliedschaft ist erwünscht
Wir bieten:
- Vergütung nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

(KDVO)
- flexible Arbeitszeiten
Ihre Fragen und Ihre Bewerbung (Anschreiben und Lebens-
lauf) richten Sie bitte an Pfarrerin Luise Schramm, Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Bad Schandau, Dampfschiffstr. 1, 01814 Bad 
Schandau, 035022 42396 oder per E-Mail an
info@kirchgemeinde-bad-schandau.de.

Evangelisch-freikirchliche Gemeinde
Sie sind herzlich eingeladen

- zum Gottesdienst: Sonntag, 10:00 Uhr
- zum Bibelgespräch: Dienstag, 19:00 Uhr
und Gebet in die EFG Bad Schandau, Kirnitzschtalstr. 39
Weitere Infos unter www.elbsandsteine.de oder
Tel.: 035022 42879

Gemeindekreise

Kirchenvorstand Bad Schandau Montag, 22.09., 18.30 Uhr
Christenlehre Bad Schandau Mittwoch, 15.00 Uhr, 

1.-6. Klasse
Reinhardtsdorf Montag, 16.00 Uhr, 

1.-6. Klasse
Junge Gemeinde Bad Schandau Freitag, 18.00 Uhr
Junger Chor Bad Schandau Donnerstag, 17.55 Uhr
Kantorei Bad Schandau Donnerstag, 19.30 Uhr
Handglockenchor Bad Schandau Dienstag, 17.45 Uhr

Wir feiern Erntedank
In unseren Erntedankgottesdiensten wollen wir uns Zeit neh-
men, um Gott für all das zu danken, was er uns in diesem Jahr so 
reich geschenkt hat.
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten zum Erntedankfest 
in unserer Kirchgemeinde:
Kirchweih- und Erntedankgottesdienst in der Kirche Rein-
hardtsdorf am 21. September, 9.00 Uhr
Erntegaben können in der Offenen Kirche ganztägig bis zum 
Freitagabend, 19.9., abgelegt werden.
Familiengottesdienst zum Erntedankfest in der St. Johannis-
kirche Bad Schandau am 21. September, 10.15 Uhr
Die Kinder sind herzlich dazu eingeladen den Gottesdienst mitzu-
gestalten und Körbchen voller Lebensmittel oder einzelne Früch-
te nach vorn zu bringen. Über Erntegaben 
von Ihnen würden wir uns sehr freuen.
Erntedankgottesdienst in der Kirche 
Krippen am 28. September, 9.00 Uhr Ern-
tegaben können unmittelbar vor dem Got-
tesdienst in der Kirche abgelegt werden.

Erntedankgottesdienst in der Kirche Porschdorf  
am 5. Oktober, 10.15 Uhr

Es ist noch nicht so lange her, da war das Weizenfeld wie ein gol-
denes wogendes Meer im Sonnenschein.
Auch in der Bibel spielt Weizen eine wichtige Rolle, sowohl als 
Nahrungsmittel als auch als Symbol. Er wird oft als Zeichen für 
Fruchtbarkeit und Überfluss genannt und steht im Zusammen-
hang mit Gottes Güte und Versorgung. Gleichzeitig dient Weizen 
im Neuen Testament als Bild für das Reich Gottes und die Erlö-
sung durch Jesus Christus.
Nun sind die vollen, schweren Ähren geerntet – ein guter Zeit-
punkt dankbar zu sein!
„…denn ER hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den 
Regen und die guten Ernten; ER gibt euch zu essen und schenkt 
euch Freude.“ Apg. 14,17
Aus diesem Grund lasst uns am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, 
um 10.15 Uhr in Porschdorf gemeinsam Erntedankgottesdienst 
feiern und in der geschmückten Kirche unseren besonderen 
Dank gegenüber Gott zum Ausdruck bringen.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle ganz herzlich einge-
laden zu einem Mittagsimbiss in geselliger Runde, bei dem der 
Weizen ebenfalls die wichtigste Rolle spielt. Ist er doch unser 
Grundnahrungsmittel. Als Korn, Graupen, Grieß und Mehl, in Brot, 
Nudeln oder Kuchen essen wir Weizen täglich. Und so freuen wir 
uns, wenn der eine oder andere eine leckere Speise dazu beitragen 
könnte, wobei der Vielfalt und Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.
Wer gern mit einem Gericht das gemeinsame Essen bereichern 
möchte, meldet sich bitte bei Beate Kraus (035028 862286). 
Erntegaben (Spende an Rüstzeitheim Rosenthal) und Blumen-
schmuck können am Sonnabend, den 4. Oktober ganztägig in der 
Porschdorfer Kirche abgegeben werden.
Es freuen sich auf ihren Besuch die Familien des Porschdorfer 
Hauskreis
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AgrargenossenschaftAgrargenossenschaft
„Polenztal“ e.G.
OT Heeselicht · Scheibenmühlenstraße 13 b
01833 Stolpen · Telefon 035 973 / 24 931 
E-Mail: info@ag-polenztal.de

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder an:

Speisekartoffeln
zur Einkellerung in den Sorten:

✓ Polly - jetzt neu -  - mehligkochend

✓ Gunda  - mehligkochend

✓ Laura - rotschalig -  - vorwiegend festkochend

✓ Salome  - festkochend

✓ Bernina  - festkochend

Unsortierte lose Ware ist nur entsprechend der Verfügbarkeit 
erhältlich.

Verkauf ab Sortierplatz Heeselicht, ab 

Donnerstag, den 25. September 2025
Verkaufszeiten:
Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 17.30 Uhr nur bis 02.10.2025
Sonnabend  08.00 - 12.00 Uhr nur am 27.09.2025 und  
   04.10.2025 
Bitte beachten:  Freitag, 03.10.2025 Feiertag – kein Verkauf

und ab 08.10.2025 wieder zu den bereits bekannten 
Verkaufszeiten
Mittwoch bis Freitag 10.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 15.30 Uhr

Weiter im Angebot: 
· Futtergetreide · Futtermöhren (voraussichtlich ab 08.10.2025)

Bestellungen und Aktualisierungen ab sofort auch 
per WhatsApp 01 52 / 52 67 40 34

Ihre Medienberater vor Ort

Danilo Trepte 

Wir sind für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?
0172 3436894

danilo.trepte@wittich-herzberg.de
www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Ihre Spende gibt Kindern
ein gutes Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Zu viele arme Kinder sind übergewichtig oder ernähren sich
einseitig. Für diese Kinder setzen wir uns ein. Nur mit guter
Ernährung können sich Kinder körperlich gesund entwickeln.

Spendenkonto
IBAN: DE23 1002 0500 0003 3311 11 • Bank für Sozialwirtschaft

Informieren Sie
sich hier und nutzen
Sie Ihre Chance!

Gift frei Gärtnern 
tut gut ...tut gut ...
... Ihnen und der Natur.

Weitere Infos unter www.NABU.de/gift frei
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Pirna 01796 
Gartenstraße 26 
Telefon 03501 / 570000

Pirna-Sonnenstein 01796 
Prof.-J.-Curie-Str. 9 
Telefon 03501 / 506323

Heidenau 01809 
Lessingstraße 8 
Telefon 03529 / 590010

info@bestattungshausbilling.de www.bestattungshausbilling.de

Sebnitz | Zwingerstr. 7 | Telefon (03 59 71) 5 24 54

Weil jeder Mensch besonders ist.

www.besta�ungen­anton.de

Niemand geht so ganz von dieser Welt.
Irgendetwas von dem Menschen, den man verloren hat, 
bleibt. Etwas von seinen Hoffnungen, seinen Wünschen, 

natürlich alles von seiner Liebe und - wenn Sie wollen - auch 
etwas von ihm selbst. In Form eines Fingerabdruckes etwa, 
den Sie als Schmuck-Anhänger oder als Tattoo am Herzen 

tragen können. Oder eine Haarsträhne in einem Amulett oder 
als Grundlage für einen Gedenkkristall.

Solche kostbaren Erinnerungen können Sie durch die Zeit 
der Trauer tragen. Gern beraten wir Sie dazu persönlich.

Erinnerungen bewahren

Neustadt| Bischofswerdaer Str. 3 | Telefon (0 35 96) 50 40 62

Bestattungshaus
Braustr. 9b · 01796 Pirna 

Tel. 0 35 01 / 78 51 80
Auf Wunsch auch HAUSBESUCH.

bestattungherzog@online.de  ·  www.bestattungherzog.de

 

 

            Helfen  

            mit 

Herz. 

 

            Helfen  

            mit 

Herz.

01814 Bad Schandau01814 Bad Schandau
Tag & Nacht
gebührenfrei

aus dem Festnetz
0800 00 99 0000800 00 99 000

bestattung-lohr@t-online.de

www.bestattung-lohr.de

„Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens. 
Sie verändert sich und wir ändern uns mit ihr.“

Individuelle Grabfloristik Anzeige

Ob als Kranz, Gesteck oder Strauß zum Nachwerfen bei der Be-
erdigung - die Pracht der bunten Blumen tröstet die Lebenden 
und vermittelt Hoffnung. Seit Menschengedenken bringen An-
gehörige Blumen als Zeichen der Trauer zu Beerdigungen und 
zum Grab. Die geöffneten Kelche der Blumen gelten als die 
Symbole für die Erlösung der Seele.

Wenn wir sprachlos sind oder nicht die richtigen Worte finden, 
können Blumen für uns sprechen. Es gibt viele Gelegenheiten, 
sich eines lieben Menschen zu erinnern. Blumen sind die beste 
Art, dies zu zeigen. Die offiziellen Totengedenktage wie Aller-
heiligen oder Totensonntag stehen im Bewusstsein der meisten 
Menschen ganz oben, wenn es um die Würdigung der Toten 
geht. Besondere Ereignisse wie Todestag oder Geburtstag sind 
auch über den Tod hinaus wichtige Gedenktage für die Hinter-
bliebenen. Zu diesen individuellen Anlässen möchte man dem 
Verstorbenen mit kleinen floralen Gesten gedenken. Der per-
sönliche Bezug zum verstorbenen Menschen sollte sich stets 
in einem sensiblen und individuell passenden Grabschmuck 
widerspiegeln. Grabschmuck wie Kränze oder Gestecke kann 
– mit etwas Geschick und den passenden Materialien - auch 
selbst hergestellt werden oder aber ein Floristikexperte verwirk-
licht den Wünschen des Kunden entsprechend einen stilvollen, 
individuellen Blumengruß.

Hilfe in schweren Stunden
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Die Trauerfeier findet im Familienkreis sta�.

Go�ried Uhlemann
* 3. Februar 1945      † 3. September 2025

In Liebe und Dankbarkeit
Seine Bärbel

Katrin und René

Silke und Jörg

Lisa, Julia und Janosch, Sophie und Andreas, 

Nadine und Björn sowie Anna und Adrian

Fritz, Kurt und Daphne

und alle Angehörigen

Nach kurzer, schwerer Krankheit müssen wir 
traurig Abschied nehmen von meinem Ehemann, 

unserem Va�, Schwiegervater, Opa und Uropa

Ralf, Jens und Solveig
Krippen, im September 2025

Herzlichen Dank
für die große und aufrichtige Anteilnahme in der
schweren Zeit des Abschiednehmens von unserer

lieben Mutter 

Greta Müller
Wir bedanken uns auch bei Frau

Herzog und Frau Puchstein für die
einfühlsame Trauerfeier und dem

Erbgericht in Krippen

Nachdem wir Abschied genommen haben von meinem Mann

Helmut Füssel
möchten wir uns bei allen Verwandten, Nachbarn und Bekannten für
die vielfältigen Beweise aufrichtiger Anteilnahme sowie ehrendes
Geleit herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt auch dem Pflegedienst K. Schäfer, den Praxen
Dipl.-Med. W. Ulbricht und Dipl.-Med. Chr. Kosch, dem Bestattungshaus
Billing, der Rednerin Conny Borgwardt sowie den Krippentaler
Muntermachern und allen Krippener Vereinen.
In stillem Gedenken
Seine Gabi im Namen aller Angehörigen

Abschied nehmen
Das Trauerportal
von LINUS WITTICH

Die Symbolik in der Trauerfloristik Anzeige

Besonders in der Trauerfloristik kommt der Symbolkraft einzel-
ner Pflanzen eine große Bedeutung zu. Bei der Auswahl des 
Materials für Sträuße, Kränze und Gestecke sollte dies berück-
sichtigt werden.

Die Anemone steht für Erwartung, Hoffnung, Vergänglichkeit. 
Chrysanthemen dienten früher zur Abwehr dämonischer Ein-
flüsse. Wegen ihrer immergrünen Blätter gelten Buchs und Efeu 
als Zeichen der Unsterblichkeit und seit der Christianisierung als 
Symbol des Lebens in Christi. Auch das gleichnamige „Immer-
gün“hat diese Deutung. Die Kalla symbolisiert die Auferstehung 
und zugleich Hingabe und Verführung. Besonders häufig in 
Trauergestecken vertreten ist die Lilie. Sie steht für das Heilige, 
die Keuschheit, Hoffnung, Reinheit, Schönheit, Liebe, Gnade 
und Vergebung. Mit Lotus weist man auf das Ewige und die 
Unsterblichkeit hin.

Die wenig prätentiöse Margerite erinnert mit ihren Blütenblät-
tern an Tropfen und damit an vergossene Tränen oder vergosse-
ne Blutstropfen. Die Narzisse verweist auf die Verwandtschaft 
des Todes mit dem Schlaf; sie erinnert an die Auferstehung 
Christi und seinen Sieg über den Tod. In Frucht und Blatt der 
Nelke glaubte man, die Nägel der Kreuzigung zu erkennen. 
Rote Rosen stehen für das Blut Christi und weiße Sorten gelten 
als christliches Sinnbild Mariens. Von der Antike bis ins Mittel-
alter war Weiß die Farbe der Trauerkleidung. Geknickte Rosen 
stehen für ein früh abgebrochenes Leben. Die dreifarbige Blüte 
des Stiefmütterchens ist ein sinnbildliches Zeichen für die Drei-
faltigkeit. Der Frühlingsbote „Veilchen“ ruft positive Konnota-
tionen wie Hoffnung, Liebe, Treue und Demut hervor. Das zarte 
Vergissmeinnicht mag auf eine zärtliche Erinnerung, einen Ab-
schied in Liebe hinweisen. Die Weide mit ihren hängenden Äs-
ten steht für Tod, Trauer, Keuschheit, aber im frischen Grün auch 
für das Frühlingserwachen.
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Deine MAPPE
Deine Bewerbungsmappe sollte aus drei Teilen beste-

hen: dem Anschreiben, deinem Lebenslauf und deinen 

Zeugnissen bzw. Zertifikaten. Rechtschreibfehler ma-

chen einen schlechten Eindruck, genauso wie Flecken 

oder Eselsohren. Achte darauf, dass die Blätter nur ein-

seitig beschrieben und nicht gelocht sind! Sehr empfeh-

lenswert sind edle Klemmmappen oder Einlegesysteme.

Dein FOTO
Oft wird bei Bewerbungen gar kein Foto mehr verlangt, 

solltest du hingegen doch eins beilegen müssen, achte 

auf folgende Dinge: Das Foto von dir sollte aktuell sein. 

Verwende kein Passfoto, kein Ganzkörperfoto und vor 

allem keine Bilder von facebook, instagram oder Ur-

laubsschnappschüsse, denn diese gelten als unseriös. 

Blickkontakt, ein offenes Lächeln und eine Darstellung 

von Kopf bis Schultern in eleganter, seriöser Kleidung 

kommen gut bei den Arbeitgebern an.

Kostenlose Downloads auf ausbildungsratgeber-online.de

Ganz am Anfang steht deine Bewerbung bei den Ausbildungsbetrieben. 

Hier ist es nicht nur wichtig, alle aussagekräftigen Unterlagen beisammen zu haben,  

sondern auch die Bewerbungsfristen einzuhalten! 

Worauf du bei deiner Bewerbung achten solltest, erfährst du hier.

Das ANSCHREIBEN
In dem Bewerbungsanschreiben erläuterst du, wer du bist und warum du dich für die Lehrstelle, den Beruf bzw. den Betrieb interessierst. Hier solltest du überzeugend darstel-len, welche Fähigkeiten und Motivationen du für den Job mitbringst. Bitte am Ende des Anschreibens um eine Ein-ladung zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch. Das Bewerbungsanschreiben sollte nicht länger als eine DIN A4 Seite sein.

Dein LEBENSLAUF
Achte bei der Stellenausschreibung darauf, ob ein tabel-larischer oder ausführlicher Lebenslauf gefordert ist und  mache chronologische Angaben zu deiner Person. Hierzu gehören deine Schulbildung und deine Schulab-schlüsse, aber auch Praktika und Berufsvorbereitende Maßnahmen. Am Ende des Lebenslaufes listest du deine Interessen, Hobbys und besonderen Fähigkeiten auf. Links oben auf das Blatt kommt dein Bewerbungsbild, wenn denn eins gefordert ist, im Format 55 x 40 mm.

Wir suchen Übungsleiter/Trainer (m/w/d)
zur Durchführung von Funktionstrainings-/Gymnastik-Sport

für unsere Gruppen/Kurse als Teilzeitarbeitsverhältnis,
geringfügige Beschäftigung/Minijob, Nebenverdienstmöglichkeit 

auf Honorarbasis (auch für Rentner), Freie Mitarbeit oder im 
Rahmen der steuerfreien Übungsleiter-Pauschale.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie uns an.

Landesselbsthilfeverband Sachsen 
für Osteoporose e.V.
Remscheider Straße 61 | 01796 Pirna
Tel.: 03501 7926777 
E-Mail: osteoporose-sachsen@web.de

Ich suche Mitarbeiter (m/w/d) 

für Baumfällung und

Landschaftspflege
LKW-Führerschein wünschenswert

Hauptstraße 93 • 01848 Hohnstein/OT Ehrenberg
Telefon 0174/3138427 • landforstleichsenring@web.de

www.baumfaellung-leichsenring.de

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:
bewerbung@schuhmann.de
Rugiswalder Weg 9, 01844 Neustadt   
Tel.: 0 35 96 / 5 8  0 4  - 0    
www.schuhmann.de

Steuerfachangestellte / Steuerfachwirt (m/w/d)

HDL - Hanseatische Steuerberatungs-
gesellschaft mbH in Neustadt

Wir sind eine etablierte Steuerkanzlei und suchen erfahrene/n

Dr.
Schuhmann 
Gruppe

+ Wir bilden aus 
zum

Steuerfach-angestellten (m/w/d)
ab  01.08.2026

Wir bieten Ihnen angenehme Arbeitsbedingungen im kollegialen Team einer 
etablierten Kanzlei, eine langfristige Perspektive, gleitende Arbeitszeit.

Online-Portal

Auf Jobsuche?
Hier finden Sie Ihren Job  
mit Aussicht auf Heimat!
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In der Regel wird immer um eine schriftliche 
Bewerbung gebeten. Schicke die Mappe mit 
deinen Bewerbungsunterlagen an die in der 
Stellenausschreibung genannten Adresse und 
vergiss den Absender auf dem Umschlag nicht. 
Seit einiger Zeit sind Online-Bewerbungen auf 
dem Vormarsch. Finde hier zunächst heraus, ob 
es von der Firma bzw. dem Unternehmen For-
mulare für die Online-Bewerbung gibt. Schreibst 
du eine E-Mail sollte in der Betreffzeile stehen, 
worauf du dich bewirbst, z. B. „Bewerbung auf 
Ihre Stellenanzeige vom ...“. Verzichte in dei-
ner E-Mail auf Formatierungen, da sie eventuell 
ganz anders beim Empfänger ankommen. 
Vergiss vor dem Absenden nicht deine Unterla-
gen als PDF-Dokument anzuhängen und nimm 
keine Nicknames als Mailabsender, sondern 
einen seriösen Namen!

Das VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Es ist schon ein toller Erfolg, wenn du bei einem Betrieb zum 
Bewerbungsgespräch eingeladen wirst. Nun bekommst du die 
Chance, dich zu beweisen und solltest dich deswegen gründ-
lich auf das Gespräch vorbereiten. Informiere dich über die 
Firma und den zu erlernenden Beruf. 

Ein wichtiger Punkt ist der Dresscode, kleide dich entsprechend 
des Berufs, auf den du dich beworben hast. 
Eine Bürokauffrau sollte beispielsweise nicht in Jeans und  
T-Shirt kommen und ein Maler nicht unbedingt in Anzug und 
Krawatte.

Ganz am Anfang steht deine Bewerbung bei den Ausbildungsbetrieben. 

Hier ist es nicht nur wichtig, alle aussagekräftigen Unterlagen beisammen zu haben,  

sondern auch die Bewerbungsfristen einzuhalten! 

Worauf du bei deiner Bewerbung achten solltest, erfährst du hier.

FRAG ruhig mal NACH
Nach dem Versenden deiner Bewerbung 
setzt meist das Warten ein und das kann 
einen mürbe machen. 

Falls du viele Bewerbungen verschickt 
hast, solltest du dir genau notieren, 
wann und an wen du sie gesendet hast. 
Hat dir der Betrieb nach einigen Wochen 
noch keine Rückmeldung gegeben, 
scheue dich nicht nachzufragen. 

Rufe an und frage, ob deine Bewerbung 
angekommen ist und wann du mit 
einer Antwort bzw. einer Entscheidung 
rechnen kannst.

IMPRESSUM
Herausgeber, Herstellung, Vertrieb und Druck: 
LINUS WITTICH Medien KG | vertreten durch den 
Geschäftsführer: ppa. Andreas Barschtipan
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)

Kontakt:
Tel.: 03535 489-0 | info@wittich-herzberg.de | wittich.de
Fotos: stock.adobe.com | www.pixabay.com
Titelbild: © stock.adobe.com - Prostock-studio  Stand: Oktober 2024
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Läuft bei mir!

ETL Freund & Partner GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft & Co. Neustadt i. Sa. KG
Karl-Liebknecht-Straße 13 | 01844 Neustadt i. Sa. 
03596 50710 | fp-neustadt@etl.de 
www.etl.de/fp-neustadt 

Als Teil der ET-Gruppe bieten wir unseren Mandanten neben 
persönlicher Betreuung die Schlagkraft eines großen  
Netzwerks. Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner für 
die Unternehmen unserer Region und zu einem  
attraktiven Arbeitgeber.

Für unser Büro in Neustadt suchen wir 1 netten Kollegen 
oder 1 nette Kollegin:

Bilanz- / Finanzbuchhalter (m/w/d)
Steuerfachangestellte (m/w/d)

in Voll-oder Teilzeit

Ihre Aufgaben
Erstellung der Buchhaltungen und Gewinnermittlungen 
unserer Mandanten verschiedener Branchen

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Tätigkeit bei einem krisensicheren 
Arbeitgeber, einen modernen Arbeitsplatz, 
flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Weiterbildungen, 
tolle Mandanten und nette Kollegen;
Gehalt und Urlaub gibt es auch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Steuerberatung in Neustadt i. Sa.
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Deine MAPPE
Deine Bewerbungsmappe sollte aus drei Teilen beste-

hen: dem Anschreiben, deinem Lebenslauf und deinen 

Zeugnissen bzw. Zertifikaten. Rechtschreibfehler ma-

chen einen schlechten Eindruck, genauso wie Flecken 

oder Eselsohren. Achte darauf, dass die Blätter nur ein-
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lenswert sind edle Klemmmappen oder Einlegesysteme.

Dein FOTO
Oft wird bei Bewerbungen gar kein Foto mehr verlangt, 

solltest du hingegen doch eins beilegen müssen, achte 

auf folgende Dinge: Das Foto von dir sollte aktuell sein. 

Verwende kein Passfoto, kein Ganzkörperfoto und vor 

allem keine Bilder von facebook, instagram oder Ur-

laubsschnappschüsse, denn diese gelten als unseriös. 

Blickkontakt, ein offenes Lächeln und eine Darstellung 

von Kopf bis Schultern in eleganter, seriöser Kleidung 

kommen gut bei den Arbeitgebern an.

Kostenlose Downloads auf ausbildungsratgeber-online.de

Ganz am Anfang steht deine Bewerbung bei den Ausbildungsbetrieben. 

Hier ist es nicht nur wichtig, alle aussagekräftigen Unterlagen beisammen zu haben,  

sondern auch die Bewerbungsfristen einzuhalten! 

Worauf du bei deiner Bewerbung achten solltest, erfährst du hier.

Das ANSCHREIBEN
In dem Bewerbungsanschreiben erläuterst du, wer du bist und warum du dich für die Lehrstelle, den Beruf bzw. den Betrieb interessierst. Hier solltest du überzeugend darstel-len, welche Fähigkeiten und Motivationen du für den Job mitbringst. Bitte am Ende des Anschreibens um eine Ein-ladung zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch. Das Bewerbungsanschreiben sollte nicht länger als eine DIN A4 Seite sein.
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Achte bei der Stellenausschreibung darauf, ob ein tabel-larischer oder ausführlicher Lebenslauf gefordert ist und  mache chronologische Angaben zu deiner Person. Hierzu gehören deine Schulbildung und deine Schulab-schlüsse, aber auch Praktika und Berufsvorbereitende Maßnahmen. Am Ende des Lebenslaufes listest du deine Interessen, Hobbys und besonderen Fähigkeiten auf. Links oben auf das Blatt kommt dein Bewerbungsbild, wenn denn eins gefordert ist, im Format 55 x 40 mm.

Wir suchen Übungsleiter/Trainer (m/w/d)
zur Durchführung von Funktionstrainings-/Gymnastik-Sport

für unsere Gruppen/Kurse als Teilzeitarbeitsverhältnis,
geringfügige Beschäftigung/Minijob, Nebenverdienstmöglichkeit 

auf Honorarbasis (auch für Rentner), Freie Mitarbeit oder im 
Rahmen der steuerfreien Übungsleiter-Pauschale.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie uns an.

Landesselbsthilfeverband Sachsen 
für Osteoporose e.V.
Remscheider Straße 61 | 01796 Pirna
Tel.: 03501 7926777 
E-Mail: osteoporose-sachsen@web.de

Ich suche Mitarbeiter (m/w/d) 

für Baumfällung und

Landschaftspflege
LKW-Führerschein wünschenswert

Hauptstraße 93 • 01848 Hohnstein/OT Ehrenberg
Telefon 0174/3138427 • landforstleichsenring@web.de

www.baumfaellung-leichsenring.de

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:
bewerbung@schuhmann.de
Rugiswalder Weg 9, 01844 Neustadt   
Tel.: 0 35 96 / 5 8  0 4  - 0    
www.schuhmann.de

Steuerfachangestellte / Steuerfachwirt (m/w/d)

HDL - Hanseatische Steuerberatungs-
gesellschaft mbH in Neustadt

Wir sind eine etablierte Steuerkanzlei und suchen erfahrene/n

Dr.
Schuhmann 
Gruppe

+ Wir bilden aus 
zum

Steuerfach-angestellten (m/w/d)
ab  01.08.2026

Wir bieten Ihnen angenehme Arbeitsbedingungen im kollegialen Team einer 
etablierten Kanzlei, eine langfristige Perspektive, gleitende Arbeitszeit.

Online-Portal

Auf Jobsuche?
Hier finden Sie Ihren Job  
mit Aussicht auf Heimat!
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Nah am Menschen | Gesundheit & Soziales

Kostenlose Downloads auf ausbildungsratgeber-online.de

Dein Drang, anderen Menschen zu helfen, wird immer größer? 

Du bist dazu noch aufgeschlossen und kontaktfreudig? 

Dann wird es Zeit für einen Beruf im Gesundheits- und Sozialwesen. 

Hier hast du die Möglichkeit, deinen Mitmenschen mit 

Unterstützung, Pflege und Beratung jeden Tag ein Lächeln ins

Gesicht zu zaubern und mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen.

NOTFALL- 
SANITÄTER*IN

3 Jahre| Schulabschluss: Mittlere Reife
ø Verdienst: 945 € bis 1.233 €

Du möchtest gerne Menschen helfen und bei einem Rettungs-
dienst, Krankentransportdienst oder der Feuerwehr arbeiten? 
Dann ist der Notfallsanitäter*in genau der Beruf, der perfekt zu 
dir passt. Du hilfst Menschen, leistest vorläufige notfallmedi-
zinische Hilfe und bringst die Patienten in das dazugehörige 
Krankenhaus. Deine besten Freunde sind Beatmungsgerät, 
Beatmungsbeutel, EKG, Absaugpumpe, Fieberthermometer 
und die Blutdruckmanschetten. Sportlich begabt solltest du 
aber auch sein, denn des Öfteren musst du auch schnell mal 
einen Menschen reanimieren. 
Du arbeitest aber auch beim Telefondienst auf der Rettungsstelle.
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Infos unter: www.physiotherapie-nimz.de
Siegfried-Rädel-Str. 6 · 01809 Heidenau · Tel.: 0 35 29 / 51 24 35

Wir suchen dich!
PHYSIOTHERAPEUT (w/m/d)

Mal ehrlich: Kein Bock mehr auf Bauchweh am Montagmorgen?
Dann komm zu uns – wir sind das Team, das sich Lachen, 
gute Laune und null Stress auf den Plan geschrieben hat.

Werden Sie Teil unseres  
wachsenden Cosel-Teams

Wenn Sie Pflegefachkraft (m/w/d) und teamfähig sind,  
ein sonniges Gemüt haben und gern in der häuslichen Pflege  

arbeiten, freuen wir uns von Ihnen zu hören.

Madeleine Kappler

  Schützenhausstraße 4
     01833 Stolpen
  03 59 73 - 64 45 65
  pflegedienst-cosel@web.de

3 Jahre 
Schulabschluss: Mittlere Reife
ø Verdienst: 920 € bis 1.075 €

Du bist ein echtes Organisationstalent und hilfst dabei gerne 
Menschen? Dich interessiert der Medizinbereich? Und dazu 
hast du auch noch keine Scheu vor dem Schichtdienst? Dann 
solltest du über eine Ausbildung als Medizinische*r Fachange-
stellte*r nachdenken. Ein Medizinische*r Fachangestellte*r ist 
vor allem als Arzthelfer*in oder Sprechstundenhilfe bekannt. 
Du sorgst in Praxen für die Organisation der Abläufe, assis-
tierst bei kleineren Eingriffen, legst Verbände an und nimmst 
auch mal Blut ab. 
Du bist auch stets für die Beruhigung der Patienten und Pa-
tientinnen zuständig, wenn sie etwas Angst haben sollten.

MEDIZINISCHE*R 
FACHANGESTELLTE*R

Was tun bei einem 
PATCHWORK-LEBENSLAUF? 
Ein Patchwork bezeichnet ein Flickwerk, ursprünglich im Zusam-
menhang mit Textilien. Mittlerweile wird der Begriff auch in vielen 
anderen Lebensbereichen verwendet – beispielsweise bei der 
Patchwork-Familie oder eben dem Patchwork-Lebenslauf.
Es gibt Vorteile und viele Vorurteile beim Patchwork-Lebenslauf. 
Wie stark diese Vorurteile im jeweiligen Unternehmen sowie beim 
jeweiligen Personalverantwortlichen ausgeprägt sind, hängt je-
doch vom Einzelfall ab. Bewerbende sollten diesen Vorurteilen 
trotzen und sich nicht für den Patchwork-Lebenslauf schämen. 
Denn es gibt viele gute Gründe, weshalb dieser sogar einen Vor-
teil gegenüber anderen Bewerbern darstellt: Der Bewerbende hat 
mehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, nimmt seine Kar-
riere selbst in die Hand und hat gelernt, sich schnell in eine neue 
Arbeitsumgebung zu integrieren.
Der Bewerbende ist offen für Neues, lernbereit und verfügt ver-
mutlich über viele Soft Skills, welche der Bewerbende bei seinen 
unterschiedlichen Stationen ausbilden konnte.
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Nah am Menschen | Gesundheit & Soziales

1 bis 4 Jahre
Schulabschluss: Hauptschule
ø Verdienst: 649 € bis 766 €

Du bist hilfsbereit und möchtest in 
einem Beruf mit sicherer Perspek-
tive arbeiten? Du bist körperlich 
belastbar und hast auch kein Pro-
blem im Schichtdienst zu arbei-
ten? Dann denke doch mal über 
eine Ausbildung als Gesundheits- 
und Krankenpflegehelfer*in nach. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass es 
sich hierbei um eine Assistenz-
Ausbildung im Bereich Gesund-
heits- und Krankenpflege handelt. 
Als Gesundheitsund Krankenpflegehelfer*in bist du für das 
Reinigen und Desinfizieren der Pflegeutensilien zuständig. Du 
kümmerst dich nicht nur darum, dass alle Betten immer frisch 
bezogen sind, sondern auch um das Wohl deiner Patienten 
und Patientinnen. Du hilfst ihnen beim Zubettgehen und bei 
der Körperpflege.

PFLEGE- 
FACHMANN 
*FRAU

3 Jahre 
Schulabschluss: Mittlere Reife
ø Verdienst: 1.230 € bis 1.503 €

Wenn du Menschen helfen möchtest, solltest du vielleicht 
über den Beruf Pflegefachmann*frau nachdenken. Nach der 
gebündelten Pflegeausbildung zum Pflegefachmann oder zur 
Pflegefachfrau bist du im Bereich der Pflege breit aufgestellt 
und kannst in verschiedenen medizinischen und sozialen Ein-
richtungen arbeiten. 
Außerdem hast du die Wahl zwischen unterschiedlichen Pfle-
geberufen: Altenpflege, Kinder- und Jugendpflege oder Heil-
erziehungspflege. 
Zu deinen Aufgaben zählen Unterstützung der Patienten bei 
Bewegung und Selbstversorgung, Gesundheitsförderung 
und -prävention, Handeln in Akutsituationen, Rehabilitation, 
Begleitung von Patienten in der letzten Lebensphase, Pflege 
von Kindern und Jugendlichen oder von Patienten mit psy-
chischen Problemen. Mit dieser Ausbildung wählst du einen 
abwechslungsreichen Beruf mit sicherer Perspektive.

GESUNDHEITS- und  
KRANKENPFLEGEHELFER*IN 
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Pflegefachkräfte

Wir suchen 
Pflegefachkräfte (m/w/d)

• Gesundheits- und Krankenpfleger*in
• Pflegefachfrau / Pflegefachmann
• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in
• Altenpfleger*in

Therapeutische Stellen

Wir suchen auch 
Therapeuten (m/w/d)

Berufsgruppen:
    • Physiotherapeut*in
    • Ergotherapeut*in

Benefits
 Vergütung übertariflich und Leistungsorientiert  Tankgutscheine  verlässliche Dienstpläne 

& geregelte Arbeitszeiten  Interdisziplinäre Teamarbeit (Pflege, Ärzte, Therapie) 
 Moderne Ausstattung & strukturierte Einarbeitung  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Falkenstein-KlinikFalkenstein-Klinik
Ostrauer Ring 35, 01814 Bad Schandau
Mail: info@falkenstein-klinik.de

Kirnitzschtal-KlinikKirnitzschtal-Klinik
Kirnitzschtalstraße 6, 01814 Bad Schandau 
Mail: personalbuero@kirnitzschtal-klinik.de

Zwei starke Kliniken – 

ein gemeinsames Ziel: 

Gesundheit gestalten.

 „Jetzt bewerben 

und Teil unseres 

Teams werden!“
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Nah am Menschen | Gesundheit & Soziales

Kostenlose Downloads auf ausbildungsratgeber-online.de

Dein Drang, anderen Menschen zu helfen, wird immer größer? 

Du bist dazu noch aufgeschlossen und kontaktfreudig? 

Dann wird es Zeit für einen Beruf im Gesundheits- und Sozialwesen. 

Hier hast du die Möglichkeit, deinen Mitmenschen mit 

Unterstützung, Pflege und Beratung jeden Tag ein Lächeln ins

Gesicht zu zaubern und mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen.

NOTFALL- 
SANITÄTER*IN

3 Jahre| Schulabschluss: Mittlere Reife
ø Verdienst: 945 € bis 1.233 €

Du möchtest gerne Menschen helfen und bei einem Rettungs-
dienst, Krankentransportdienst oder der Feuerwehr arbeiten? 
Dann ist der Notfallsanitäter*in genau der Beruf, der perfekt zu 
dir passt. Du hilfst Menschen, leistest vorläufige notfallmedi-
zinische Hilfe und bringst die Patienten in das dazugehörige 
Krankenhaus. Deine besten Freunde sind Beatmungsgerät, 
Beatmungsbeutel, EKG, Absaugpumpe, Fieberthermometer 
und die Blutdruckmanschetten. Sportlich begabt solltest du 
aber auch sein, denn des Öfteren musst du auch schnell mal 
einen Menschen reanimieren. 
Du arbeitest aber auch beim Telefondienst auf der Rettungsstelle.
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Infos unter: www.physiotherapie-nimz.de
Siegfried-Rädel-Str. 6 · 01809 Heidenau · Tel.: 0 35 29 / 51 24 35

Wir suchen dich!
PHYSIOTHERAPEUT (w/m/d)

Mal ehrlich: Kein Bock mehr auf Bauchweh am Montagmorgen?
Dann komm zu uns – wir sind das Team, das sich Lachen, 
gute Laune und null Stress auf den Plan geschrieben hat.

Werden Sie Teil unseres  
wachsenden Cosel-Teams

Wenn Sie Pflegefachkraft (m/w/d) und teamfähig sind,  
ein sonniges Gemüt haben und gern in der häuslichen Pflege  

arbeiten, freuen wir uns von Ihnen zu hören.

Madeleine Kappler

  Schützenhausstraße 4
     01833 Stolpen
  03 59 73 - 64 45 65
  pflegedienst-cosel@web.de

3 Jahre 
Schulabschluss: Mittlere Reife
ø Verdienst: 920 € bis 1.075 €

Du bist ein echtes Organisationstalent und hilfst dabei gerne 
Menschen? Dich interessiert der Medizinbereich? Und dazu 
hast du auch noch keine Scheu vor dem Schichtdienst? Dann 
solltest du über eine Ausbildung als Medizinische*r Fachange-
stellte*r nachdenken. Ein Medizinische*r Fachangestellte*r ist 
vor allem als Arzthelfer*in oder Sprechstundenhilfe bekannt. 
Du sorgst in Praxen für die Organisation der Abläufe, assis-
tierst bei kleineren Eingriffen, legst Verbände an und nimmst 
auch mal Blut ab. 
Du bist auch stets für die Beruhigung der Patienten und Pa-
tientinnen zuständig, wenn sie etwas Angst haben sollten.

MEDIZINISCHE*R 
FACHANGESTELLTE*R

Was tun bei einem 
PATCHWORK-LEBENSLAUF? 
Ein Patchwork bezeichnet ein Flickwerk, ursprünglich im Zusam-
menhang mit Textilien. Mittlerweile wird der Begriff auch in vielen 
anderen Lebensbereichen verwendet – beispielsweise bei der 
Patchwork-Familie oder eben dem Patchwork-Lebenslauf.
Es gibt Vorteile und viele Vorurteile beim Patchwork-Lebenslauf. 
Wie stark diese Vorurteile im jeweiligen Unternehmen sowie beim 
jeweiligen Personalverantwortlichen ausgeprägt sind, hängt je-
doch vom Einzelfall ab. Bewerbende sollten diesen Vorurteilen 
trotzen und sich nicht für den Patchwork-Lebenslauf schämen. 
Denn es gibt viele gute Gründe, weshalb dieser sogar einen Vor-
teil gegenüber anderen Bewerbern darstellt: Der Bewerbende hat 
mehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, nimmt seine Kar-
riere selbst in die Hand und hat gelernt, sich schnell in eine neue 
Arbeitsumgebung zu integrieren.
Der Bewerbende ist offen für Neues, lernbereit und verfügt ver-
mutlich über viele Soft Skills, welche der Bewerbende bei seinen 
unterschiedlichen Stationen ausbilden konnte.
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Ohne Plan kein Bau – und jetzt kommst du!

Wenn deine Kreativität und deine Vorstellungskraft 

grenzenlos sind, dann bist du in der Bau- und 

Handwerksbranche genau  richtig. 

Wenn du bereits Räume oder sogar ganze Gebäude 

planst, dann kannst du hier deine Idee  Wirklichkeit 

werden lassen. Lasse dich inspirieren und setze deine 

Vorstellungen technisch oder auch mit eigenen Händen um.

ZIMMERER*IN
3 Jahre
Schulabschluss: Hauptschule
ø Verdienst: 880 € bis 1.495 €

Bist du handwerklich begabt und besitzt ein gutes räumli-
ches Vorstellungsvermögen sowie technisches Verständnis? 
Für Höhen und Maße hast du ein gutes Gefühl? Bei der Aus-
bildung als Zimmerer*in erwarten dich vielseitige Aufgaben 
im Team und auch in Eigenverantwortung. Du möchtest mit 
deinen Händen etwas erschaffen, anpacken, an der frischen 
Luft und auch gern mal „auf der Höhe“ sein? Als Zimmerer*in 
kommst du viel herum und stellst dich täglich neuen Heraus-
forderungen. Verschiedene Materialien miteinander verbin-
den, Balken, Bretter zu bearbeiten und zu tragen, all das ist 
ein Klacks für dich? Dann erwartet dich ein vielseitiger Hand-
werksberuf. Durch die Zusammenarbeit mit Architekten und 
Ingenieuren lernst du Pläne und technische Zeichnungen zu 
lesen und korrekt umzusetzen.

Mit Köpfchen und Muskelkraft | Bauen & Handwerk

Kostenlose Downloads auf ausbildungsratgeber-online.de

HANDWERK HAT wieder GOLDENEN BODEN!

K F Z - W E R K S T A T T
&  A U T O H A N D E L

Mach was, was KI nicht kann.  
Bewirb Dich jetzt 

als Azubi, Fach-
arbeiter oder 

Quereinsteiger 
(m/w/d)

FAHRZEUGHANDWERK.DE

... zusätzlich suchen
wir Monteure*

S E I  K E I N  S C H A F ,
K O M M  Z U M  W O L F !

Azubi werden als
Zimmerer*

Stahlbetonbauer*

BEWIRB DICH bei Felix Böer l felix.boeer@wolfsystem.de oder unter 035973-29944002

Interessiert?
Deinen Beruf findest du hier!

*(m/w/d)
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den, Balken, Bretter zu bearbeiten und zu tragen, all das ist 
ein Klacks für dich? Dann erwartet dich ein vielseitiger Hand-
werksberuf. Durch die Zusammenarbeit mit Architekten und 
Ingenieuren lernst du Pläne und technische Zeichnungen zu 
lesen und korrekt umzusetzen.

Mit Köpfchen und Muskelkraft | Bauen & Handwerk

Kostenlose Downloads auf ausbildungsratgeber-online.de
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Interessiert?
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*(m/w/d)

Umgeben von einem idyllischen 
Park ist Schloss Burgk nicht nur 
eine touristische Perle, man kann 

es auch als Schatzkästchen der Stadt 
Freital bezeichnen. Die einstige Residenz 
des Freiherrn Dathe von Burgk beher-
bergt heute die Städtischen Sammlun-
gen. Neben hochkarätigen Gemälden, 
etwa von Otto Dix und Willy Kriegel, 
Kunstwerken der Stiftung Pappermann 
und regelmäßigen Sonderausstellungen 
kann man hier der 500-jährigen Historie 
des Steinkohlenbergbaus im Döhlener 
Becken und der darauf fußenden be-
wegten Industrie- und Stadtgeschichte 
nachspüren. Echte Attraktionen sind das 
einzige Besucherbergwerk Sachsens 
mit einem sichtbaren Steinkohlenauf-
schluss und „Dorothea“, die erste elek-
trische Grubenlok der Welt, die ab 1882 
im hiesigen Revier im Einsatz war und 
als Dauerleihgabe des Siemens-Forums 
München in Freital zu sehen ist. 

Nach der deutschen Wiedervereinigung 
gestalteten Bergleute des bis 1989 för-
dernden Bergbaubetriebes der SDAG 
WISMUT „Willi Agatz“ im Museum noch 
eine authentische Untertage-Situation 
nach. In dieser Schauanlage sowie im 
zugehörigen Technikgarten können 
Besucher Zeugnisse der letzten, auf 
Uranerz für Rüstungszwecke zielenden 
Bergbauperiode entdecken. 

Der Geologie der Lagerstätte unter 
Freitals Fluren widmet sich der Aus-
stellungsteil „Faszination Steinkohle“. 
Ein bergbaulicher Erlebnisspielplatz 
und ein digitaler Steinkohle-Erlebnis-
pfad ermöglichen Kindern, die längst 

vergangene Zeit des Bergbaus spiele-
risch zu erkunden. 

Schloss Burgk bietet aber auch einen 
würdigen Rahmen für ganz besondere 
Anlässe, wie standesamtliche Trauun-
gen im Festsaal des Hauptgebäudes 
sowie Firmen- und Familienfeiern, Ta-
gungen, Konzerte und mehr. Dafür die-
nen vor allem die Veranstaltungssäle 
im Westflügel des Ensembles, die über 
eine moderne Ausstattung und Technik 
verfügen und durch einen Lounge- und 
Barbereich verbunden sind. Und auch 
das Schlosscafé Buddenhagen bietet 
Gästen kulinarische Leckerbissen. 

Höhepunkte eines jeden Jahres und Be-
suchermagnet sind zudem das mittel-
alterliche Osterspektakel und der Frei-
taler Schlossadvent.

Zwischen Kunst und Kohle  
Schloss Burgk in Freital ist immer eine Reise wert.

Städtische Sammlungen Freital
Altburgk 61, 01705 Freital
Telefon: 0351 6491562
Mail: museum@freital.de
Internet: www.schloss-burgk-freital.de

Buchung Veranstaltungssäle
 

Technische Werke Freital
Telefon: 0351 65209617
Mail: s.walter@schloss-burgk-freital.de

- Anzeige -
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Hallo wir sind noch da! Die Schleiferei Richter
schärft Ihre Tafelmesser, Messer, Scheren, Kreissägen usw. 
seit 40 Jahren in altbewährter, sehr guter Qualität!
Unsere Annahmestelle für Sie befindet sich in 
Bad Schandau, bei Bergsport Arnold, Marktstraße 4 
oder Tel.  0 35 94 / 70 32 50 - Meisterschliff garantiert

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung
DRESDEN UND UMGEBUNG Matthias Jahn 0151 7427 3359

l Vl V t B t
Matthias Jahn 0151 7427 3359

Besuchen Sie unsere Ausstellung nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung.

Wir sind ein kommunales  
Dienstleistungsunternehmen  
und suchen zum 01.01.2026 einen

Mitarbeiter für den Betrieb von  
abwassertechnischen Anlagen - kommunale  
Kläranlagen, Pumpwerke, Kanäle und Sonderbauwerke
Ihre Aufgaben:
-  bedienen, überwachen, steuern und dokumentieren
-  Instandhaltung von Maschinen und Aggregaten
-  Eigenkontrolle und Labortätigkeiten

Unsere Anforderungen an Sie:
-  hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit  
 und Einsatzbereitschaft
-  Teamfähigkeit
-  sicherer Umgang mit PC 
-  Kenntnisse in Elektro- und Steuerungstechnik
-  Führerschein Klasse B oder 3
-  Übernahme von Bereitschafts- und Wochenenddienst
-  Bereitschaft zur Qualifizierung
-  idealerweise verfügen Sie über eine abwassertechnische  
 Grundausbildung

Unser Angebot an Sie:
-  unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit
-  leistungsgerechte und pünktliche Vergütung
-  betriebliche Altersvorsorge
-  30 Tage Erholungsurlaub
-  bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihr Einsatzort ist vorwiegend der Raum Königstein und Umgebung. 
Zur Absicherung des Bereitschaftsdienstes sollte Ihr Wohnort  
ortsnah gelegen sein.

Bei Interesse senden Sie ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen bitte ausschließlich per E-Mail an info@wassgmbh.de 
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH
Dammstr. 2, 01844 Neustadt in Sachsen, www.wassgmbh.de

STELLENAUSSCHREIBUNG

Bewerbung nur per E-Mail an info@wassgmbh.de 
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH, 
Dammstraße 2, 01844 Neustadt i. Sa., www.wassgmbh.de

Wasserbehandlung
Sächsische Schweiz GmbH

Wir sind ein kommunales 
Dienstleistungsunternehmen 
und suchen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine(n)

Ihre Aufgaben:

•	 Führung des Indirekteinleiterkatasters mit Überwachung 
der erfassten und Fortsetzung der Erfassung der zu  
überwachenden Gewerbebetriebe

•	 Führung des Kleineinleiterkatasters mit Erfassung  
und Auswertung der Wartungen und Entsorgungen  
inkl. Überwachung der Entsorgungsanmeldungen

•	Wahrnehmung von Vor-Ort-Begehungen
•	 Erstellung von Gebührenbescheiden

Unsere Anforderungen an Sie:
•	 hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein,  

Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft
•	 korrektes Verhalten gegenüber Unternehmen, Behörden 

und Bürgern
•	 Teamfähigkeit
•	 sicherer Umgang mit PC, insbesondere MS Office 
•	 gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung
•	 Führerschein Klasse B oder 3
•	 Bereitschaft zur Qualifizierung
•	 abwassertechnische Kenntnisse sind wünschenswert

Mitarbeiter(in) in der technischen Verwaltung

Dieses & weitere Stellenangebote  
finden Sie unter: jobs-regional.de


